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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

1-14 Bereich Revision der Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein

2-11 Bereich Finanzen der Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein

Abs. Absatz

bzw. beziehungsweise

EUR Euro

f. folgende

GAG GAG Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe und Städtebau

gem. gemäß

GemHVO Gemeindehaushaltsverordnung in der Fassung vom 18.05.2006,

zuletzt geändert am 07.12.2016

GemO Gemeindeordnung vom 14.12.1973 in der Fassung vom

31.01.1994, zuletzt geändert am 22.12.2015

gGmbH gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung

GML GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH

HGB Handelsgesetzbuch in der Fassung vom 10.05.1897, zuletzt geän-

dert am 30.06.2016

KomDoppikLG Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik vom

02.03.2006, zuletzt geändert am 08.10.2013

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

Lumedia Lumedia Grundbesitz Verwaltungs GmbH

mbH mit beschränkter Haftung

Nr. Nummer

RPA Rechnungsprüfungsausschuss

TWL Technische Werke Ludwigshafen AG

TZL TZL – Technologiezentrum Ludwigshafen am Rhein GmbH

VV Verwaltungsvorschrift

WBL Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen – Eigenbetrieb der Stadt Ludwigs-

hafen am Rhein

WGS WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau mbH
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1 Prüfungsauftrag

1 Als Rechnungsprüfungsausschuss der

Stadt Ludwigshafen am Rhein

(im Folgenden „RPA“ genannt)

haben wir gemäß § 112 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 113 f. GemO den Gesamtabschluss sowie

dessen Anlagen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft.

2 Die Stadt Ludwigshafen hat nach § 15 KomDoppikLG erstmals zum 31.12.2015 einen

Gesamtabschluss mit Anlagen zu erstellen. Zu dem Gesamtabschluss hat die Stadt ihren

Jahresabschluss (§ 108 GemO) und die Jahresabschlüsse ihrer Tochterorganisationen

zusammenzufassen (§ 109 GemO).

3 Der Gesamtabschluss ist gemäß § 109 Abs. 8 GemO i. V. m. § 114 Abs. 2 GemO

innerhalb von elf Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen und öffentlich

bekannt zu geben. Nach § 112 Abs. 1 Nr. 3 GemO haben der Rechnungsprüfungs-

ausschuss und das Rechnungsprüfungsamt insbesondere die Aufgabe, den Gesamtab-

schluss nebst Anlagen der Gemeinde zu prüfen. Der Gemeinderat nimmt den geprüften

Gesamtabschluss mit Anlagen nach dem Beschluss über die Feststellung des geprüften

Jahresabschlusses (gem. § 114 Abs. 1 S. 1 GemO bis spätestens 31.12. des auf das

Haushaltsjahr folgenden Jahres) zur Kenntnis und beschließt über die Entlastung des

Bürgermeisters und der Beigeordneten (vgl. VV 2.4 zu § 113 GemO). Danach muss der

Gesamtabschluss mit dem Jahresabschluss öffentlich ausgelegt werden.

Ende 2017 war es nicht möglich, nach der Feststellung des Jahresabschlusses den Ge-

samtabschluss fristgerecht mit zu veröffentlichen. Der Bereich Revision und der Rech-

nungsprüfungsausschuss haben daher in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschus-

ses am 15.11.2017 empfohlen, den Gesamtabschluss zeitnah zu finalisieren und – sobald

geprüft sowie dem Stadtrat zur Kenntnis gegeben – zu veröffentlichen. Dies wird voraus-

sichtlich im Anschluss an die Stadtratssitzung am 15.04.2019 erfolgen.

4 Wir als Rechnungsprüfungsausschuss bestätigen, dass wir bei unserer Prüfung die

anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. Weisungen, die den Um-

fang, die Art und Weise oder das Ergebnis der Prüfung betreffen, wurden nicht getätigt.
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5 Bei der Erstellung des Prüfungsberichts haben wir uns an die Grundsätze ordnungsmäßi-

ger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (Prüfungsstandard des Instituts der Wirt-

schaftsprüfer – IDW PS 450), soweit anwendbar, angelehnt.

6 Der Gesamtabschluss sowie dessen Anlagen wurden vom Bereich Finanzen (2-11) der

Stadt Ludwigshafen in wesentlichen Teilen am 10.01.2019 übergeben und finalisiert bis

zum 01.03.2019 (Datum der Übergabe des Gesamtdokumentes durch den Bereich Finan-

zen (2-11).

7 Gemäß § 113 Abs. 3 GemO hat der Rechnungsprüfungsausschuss zusätzlich einen

Prüfungsbericht über Art und Umfang sowie über das Ergebnis seiner Gesamtabschluss-

prüfung zu erstellen. Den Bericht der Revision wird der Rechnungsprüfungsausschuss

beratend zur Kenntnis nehmen.

8 Gemäß § 113 Abs. 1 GemO ist der Gesamtabschluss nebst Anlagen dahingehend zu

prüfen, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,

Finanz- und Ertragslage der Stadt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger

Buchführung für Gemeinden vermittelt. Der Prüfungsbericht des Bereichs Revision wurde

der Oberbürgermeisterin der Stadt, Frau Jutta Steinruck, sowie dem Stadtkämmerer,

Herrn Andreas Schwarz, jeweils am 04.04.2019 vorgelegt. Die Mitglieder des Rech-

nungsprüfungsausschusses haben den Bericht des Bereichs Revision im Vorfeld der

Ausschusssitzung am 03.04.2019 erhalten.

Die Prüfung des Gesamtabschlusses sowie dessen Anlagen erstreckt sich auch darauf,

ob die gesetzlichen Vorschriften sowie die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen

kommunalrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind.

9 Die Prüfung des Gesamtabschlusses beschränkt sich nach VV zu § 112 GemO, Nr. 2, auf

die Prüfung der ordnungsgemäßen Konsolidierung, da die Einzelabschlüsse zuvor bereits

mehrheitlich nach den gesetzlichen Vorschriften durch Abschlussprüfer geprüft worden

sind.

Nicht von Abschluss(wirtschafts-)prüfern wurden folgende Tochterorganisationen geprüft:

- Franz- und Käthe Ludowici-Stiftung – zuletzt geprüft von uns als Bereich Revision

der Stadtverwaltung Ludwigshafen

- Stiftung Ludwigshafener Bürger – zuletzt geprüft von uns als Bereich Revision der

Stadtverwaltung Ludwigshafen
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- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum – ungeprüft

- Zweckverband Kinderzentrum Ludwigshafen am Rhein Zweckverband Schule mit

dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung Ludwigshafen –

Zur Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Ludwigshafen verweisen wir auf unseren

diesbezüglichen Prüfbericht vom 27.03.2019.

10 Dem Gesamtabschluss ist gemäß § 109 GemO ein Gesamtrechenschaftsbericht

beizufügen, der den Vorgaben des § 59 GemHVO entsprechen muss. Der Gesamtre-

chenschaftsbericht als Anlage des Gesamtabschlusses ist darauf zu prüfen, ob er mit

dem Gesamtjahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Ein-

klang steht, und ob seine sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt erwecken. Dabei ist auch zu prüfen, ob die

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind (§ 113 Abs. 2

GemO).

11 Nach Durchführung der Prüfung des Gesamtabschlusses mit dessen Anlagen haben wir

das Ergebnis gemäß § 113 Abs. 3 GemO zum Ende unseres Prüfungsberichtes in Ab-

schnitt 3 zusammengefasst.
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2 Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

2.1 Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in den Sitzungen am 22.03.2017,

24.05.2017, 23.08.2017, 13.02.2019 und 03.04.2019 den Gesamtabschluss des

Jahres 2016 geprüft.

2.2 Öffentliche Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 22.03.2017,

TOP 2: Planung der Prüfung des Gesamtabschlusses durch den Rechnungsprü-

fungsausschuss

Herr Bereich Revision stellt die Prüfungsschritte der Gesamtabschlussprüfung

2016 im Rechnungsprüfungsausschuss in Form einer Power-Point-Präsentation

vor, die als Anhang beigefügt ist. Vorgesehen ist, dass der Rechnungsprüfungs-

ausschuss in seiner Sitzung am 15.11.2017 sowohl die Jahres- als auch die Ge-

samtabschlussprüfungen für das Haushaltsjahr 2016 abschließen müsse, damit

der Stadtrat in seiner Sitzung am 11.12.2017 den Gesamtabschluss nach dem Be-

schluss über die Feststellung des Jahresabschlusses dieses Jahr fristgerecht (bis

spätestens 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres) zur Kenntnis neh-

men und über die Entlastung des Stadtvorstandes beschließen könne.

Der Kämmerer merkt ergänzend an, dass der erste Gesamtabschluss zum

31.12.2015 zwar nicht den gesetzlichen Fristen entsprechend aufgestellt werden

konnte, die Stadt Ludwigshafen dennoch die einzige Kommune in Rheinland-Pfalz

gewesen sei, die überhaupt einen Gesamtabschluss vorlegen konnte. Er weist da-

rauf hin, dass in den Gesamtabschluss lediglich vorgeprüfte Jahresabschlüsse ein-

fließen und daher – anders als beim städtischen Jahresabschluss eine Vollprüfung

– nur eine Konsolidierungsprüfung durchgeführt werde. Für dieses Jahr sei es das

Ziel, die vom Gesetzgeber gesetzten Fristen einzuhalten.
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3.3. Nichtöffentliche Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am

24.05.2017

TOP 6: Gesamtabschluss 2016

Stichprobenauswahl zur Prüfung der Aktiva und Passiva in der Sitzung am

23.08.2017

Prüfung Schritt 1

Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses haben die gewünschten Bi-

lanzpositionen aus der Aktiva und Passiva des Gesamtabschlusses 2016 benannt:

Anlage 3

Fraktion A Bezeichnung
3.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler
7.3 Rechnungsabgrenzungsposten Konzerntöchter

CDU 3.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert

Die Grünen
im Rat

3.3.3 Beteiligungen

FDP 4.2.4 Forderungen gegen Gesellschaften, Träger oder Mitglieder

Ergebnis TOP 6

Prüfung Schritt 1: Gesamtabschluss 2016 - Aktiva

Stichproben der Ratsmitglieder vom 24.05.2017

SPD

Anlage 4

Fraktion P Bezeichnung
1.7 Gesamterfolg
5.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen
5.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

CDU

Die Grünen
im Rat

3.7 Sonstige Sonderposten

FDP 5.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Ergebnis TOP 6

Prüfung Schritt 1: Gesamtabschluss 2016 - Passiva

Stichproben der Ratsmitglieder vom 24.05.2017

Kein Prüfungswunsch

SPD
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2.4 Nichtöffentliche Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am

23.08.2017

 TOP 3: Gesamtabschluss 2016

Stichprobenauswahl zur Prüfung der Gesamtergebnisrechnung

Prüfung Schritt 1

Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses haben die gewünschten Ge-

samtergebnisposten des Gesamtabschlusses 2016 benannt:

2.5.  Nichtöffentliche Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am

13.02.2019

TOP 3: Gesamtabschluss 2016

Stichprobenauswahl zur Prüfung der Gesamtfinanzrechnung

Anlage 3

Fraktion EH Bezeichnung
SPD 03 Erträge der sozialen Sicherung
CDU 31 außerordentliche Aufwendungen

09 sonstige laufende Erträge

27 Zins- und ähnliche Aufwendungen
FDP 23 Erträge aud anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens

Ergebnis TOP 3

Prüfung Schritt 1: Gesamtabschluss 2016 - Gesamtergebnisrechnung

Stichproben der Ratsmitglieder vom 23.08.2017

Die Grünen
im Rat

Anlage 3

Fraktion
Nr. Bezeichnung

2016
EUR

SPD 7 Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV 2.327.196,86

CDU
9 Sonstige Beteiligungserträge -173.000,00
25 kurzfristigen Finazdisposition -67.276,97
29 Erhaltene Dividenden 1.996.000,00

FDP 5
Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Ford. a. L. L. sowie
anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungs-
tätigkeiten zugeordnet sind 20.621.652,49

Die Grünen
im Rat

Ergebnis TOP 3

Prüfung Schritt 1: Gesamtabschluss 2016 - Gesamtfinanzrechnung
Stichproben der Ratsmitglieder vom 13.02.2019
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TOP 10: Gesamtabschluss 2016

Prüfung der Stichproben aus den Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses

am 24.05.2017 - Aktiva und Passiva - sowie

am 23.08.2017 - Gesamtergebnisrechnung

Prüfung Schritt 2

Feststellung der Prüfungsergebnisse durch die Ausschussmitglieder:
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Rechnungsprüfungsausschuss

Anfrage durch Fraktion: CDU
Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: Herr Szabo

Aktenzeichen: 1-14 11 04 01
Sitzungstermin: 13.02.2019

Prüfung des Gesamtabschlusses 2016y

Prüfungsschritt 2
Prüfung der Gesamtbilanz Aktiva - Bilanzposition A 3.1.4 Geschäfts- oder Firmen-

wert

Zur Prüfung ausgewählte Konten:

Bilanzposition Gesamtwert Bilanzposition bei Prüfungsbeginn (23.01.2019)

A 3.1.4 0 Euro

Stichprobe: Summenbilanz Aktiva mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen
Konsolidierungsbuchungen

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage

(1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushalts-
jahres einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres min-
destens eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maß-
geblichen Einfluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde
vermitteln. Neben dem Jahresabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach
die Jahresabschlüsse der Sondervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit ei-
gener Rechtspersönlichkeit (ausgenommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen
Stiftungen, der Zweckverbände, der sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger
mit kaufmännischer Rechnungslegung zu konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO be-
steht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, der Gesamtergebnisrechnung, der
Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.

(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem
Einfluss der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also
durch Kapitalkonsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert
werden soll.
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312
HGB ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenom-
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men. Maßgeblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß §
311 Abs. 1 HGB vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen
Verhältnisse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordne-
te Bedeutung haben, brauchen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden,
müssen aber gemäß § 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. de-
ren Wert wird im Jahresabschluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschrie-
benen Anschaffungskosten („at cost“) übernommen.

Die Gesamtbilanz der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden Tochterun-
ternehmen umfasst nachfolgende gelistete 13 Einzelaufstellungen:

- Stadt Ludwigshafen am Rhein
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und

Städtebau
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am

Rhein
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-

Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH)
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH
- Stiftung Ludwigshafener Bürger
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum

(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart
keine Abweichungen bedingt oder nicht anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den
Jahresabschluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind
dies die in § 47 Abs. 1 bis 3 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Demzufolge ist u.a.
die Gesamtbilanz als Bruttorechnung zu führen. Die Gesamtbilanz ist eine vollständige,
übersichtliche und nach einheitlichen Gesichtspunkten gegliederte Zusammenstellung, die
über die Zusammensetzung des Vermögens der Gemeinde und der vollkonsolidierten
Tochterorganisationen und den Kapitalaufbau informiert. Die einheitliche Gliederung ist für

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender
Einfluss auf

Tochterorganisation
(>50%)

keine untergeordnete
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher
Einfluss auf

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete
Bedeutung

At-Equity-Methode

§§ 311 - 312 HGB

Weder
beherrschender,

noch maßgeblicher
Einfluss oder

untergeordnete
Bedeutung

wird im
Gesamtabschluss
nicht konsolidiert

Darstellung im
Gesamtanhang
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den Vergleich mehrerer aufeinander folgender Bilanzen (intertemporärer Vergleich) sowie
verschiedener Gemeinden (interkommunaler Vergleich) notwendig.

Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2016 erstellten Jahresabschlüssen der
Tochterorganisationen, insbesondere der Aktiv-/Passivseite der Bilanzen, entnommen
und in die jeweiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. sum-
menbildende Formatierungen und Konsolidierungsbuchungen ergab sich die zum
31.12.2016 erstellte Gesamtbilanz.

(4) Unter der Bilanzposition A 3.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert werden im ersten Schritt
die einzelnen Posten der Konzerntöchter aufsummiert, die der Position zuzuordnen sind.
Beim entgeltlichen Erwerb einer bilanzierungspflichtigen Organisation, der zu einer Akti-
vierung der Vermögensgegenstände nach ihrem jeweiligen Wert führt, ist der Teil, um den
die Gegenleistung diese Vermögenswerte übersteigt, als Geschäfts- oder Firmenwert zu
aktivieren. Nach dieser Aufsummierung erfolgen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbu-
chungen.

2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl

Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen not-
wendige Aufklärungen und Nachweise verlangen.
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs.1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Ge-
meinden vermittelt.
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss
der Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der
ordnungsgemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbe-
ginn durch den Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunterneh-
men bereits durch Dritte (z.Bsp. Wirtschaftsprüfer) erfolgt.

Die Aktivseite der Gesamtbilanz 2016 weist einen Gesamtwert in Höhe von
3.610.057.469,43 Euro aus. Auf der Bilanzposition A 3.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert ist
ein Gesamtbetrag in Höhe von 0 Euro ausgewiesen. Dieser setzt sich grundsätzlich aus
den jeweiligen Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen und der Stadt sowie eventuell
nötigen Konsolidierungsbuchungen zusammen:
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Konsolidierungsbuchungen:
Auf dieser Position erfolgte keine Konsolidierungsbuchung.

Auf dieser Position wurden in den einzelnen Jahres- bzw. Konzernabschlüsse 2016 der
Töchter keine Beträge ausgewiesen.

Stadt Ludwigshafen am Rhein

GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städte-
bau

Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein

Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern

Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH
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WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH
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LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH

Service-Wohnanlage Maudach gGmbH

GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk
Ludwigshafen GmbH)

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Franz- und Käthe Ludowici Stiftung

Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen Jahresab-
schluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.

Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sit-
zung eingesehen werden.
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3. Prüfungsergebnis

3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind
nachvollziehbar und vollständig?

 Ja Nein

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf

• den Ausweis im Gesamtabschluss

ohne Beanstandung mit Beanstandung,

• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften

ohne Beanstandung mit Beanstandung.

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der
nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veran-
lassungen berichtet werden?

 Ja Nein

Bemerkungen:

Unterschrift Ausschussmitglied:

Kenntnis genommen:

1-14209  1-14  1-142

Verteiler:

1-14 11 04 01
1-14 30 19/
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss
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Rechnungsprüfungsausschuss

Anfrage durch Fraktion: SPD
Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: Herr Szabo

Aktenzeichen: 1-14 11 04 01
Sitzungstermin: 13.02.2019

Prüfung des Gesamtabschlusses 2016

Prüfungsschritt 2
Prüfung der Summenbilanz Aktiva - Bilanzposition A 3.2.6 Kunstgegenstände,

Denkmäler

Zur Prüfung ausgewählte Konten:

Bilanzposition Gesamtwert Bilanzposition bei Prüfungsbeginn (23.01.2019)

A 3.2.6 104.022.820,96 Euro

Stichprobe: Summenbilanz Aktiva mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen
Konsolidierungsbuchungen

(1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushalts-
jahres einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres min-
destens eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maß-
geblichen Einfluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde
vermitteln. Neben dem Jahresabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach
die Jahresabschlüsse der Sondervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit ei-
gener Rechtspersönlichkeit (ausgenommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen
Stiftungen, der Zweckverbände, der sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger
mit kaufmännischer Rechnungslegung zu konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO be-
steht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, der Gesamtergebnisrechnung, der
Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.

(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem
Einfluss der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also
durch Kapitalkonsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert
werden soll.
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312
HGB ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenom-
men. Maßgeblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß §
311 Abs. 1 HGB vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen
Verhältnisse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordne-
te Bedeutung haben, brauchen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden,
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müssen aber gemäß § 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. de-
ren Wert wird im Jahresabschluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschrie-
benen Anschaffungskosten („at cost“) übernommen.

Die Summenbilanz der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden Tochterun-
ternehmen umfasst nachfolgende gelistete 13 Einzelaufstellungen:

- Stadt Ludwigshafen am Rhein
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und

Städtebau
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am

Rhein
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-

Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH)
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH
- Stiftung Ludwigshafener Bürger
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum

(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart
keine Abweichungen bedingt oder nicht anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den
Jahresabschluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind
dies die in § 47 Abs. 1 bis 3 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Demzufolge ist u.a.
die Gesamtbilanz als Bruttorechnung zu führen. Die Gesamtbilanz ist eine vollständige,
übersichtliche und nach einheitlichen Gesichtspunkten gegliederte Zusammenstellung, die
über die Zusammensetzung des Vermögens der Gemeinde und der vollkonsolidierten
Tochterorganisationen und den Kapitalaufbau informiert. Die einheitliche Gliederung ist für
den Vergleich mehrerer aufeinander folgender Bilanzen (intertemporärer Vergleich) sowie
verschiedener Gemeinden (interkommunaler Vergleich) notwendig.

Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2016 erstellten Jahresabschlüssen der
Tochterorganisationen, insbesondere der Aktivseite der Bilanzen, entnommen und in die

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender
Einfluss auf

Tochterorganisation
(>50%)

keine untergeordnete
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher
Einfluss auf

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete
Bedeutung

At-Equity-Methode

§§ 311 - 312 HGB

Weder
beherrschender,

noch maßgeblicher
Einfluss oder

untergeordnete
Bedeutung

wird im
Gesamtabschluss
nicht konsolidiert

Darstellung im
Gesamtanhang
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jeweiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbildende
Formatierungen und Konsolidierungsbuchungen ergab sich die zum 31.12.2016 erstellte
Gesamtbilanz.

(4) Unter der Bilanzposition A 3.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler des Anlagevermögens
werden im ersten Schritt die einzelnen Posten der Konzerntöchter aufsummiert, die der
Position zuzuordnen sind.
Nach dieser Aufsummierung erfolgen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen.

2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl

Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen not-
wendige Aufklärungen und Nachweise verlangen.
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs.1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Ge-
meinden vermittelt.
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss
der Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der
ordnungsgemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbe-
ginn durch den Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunterneh-
men bereits durch Dritte (zum Beispiel Wirtschaftsprüfer) erfolgt.

Die Aktivseite der Gesamtbilanz 2016 weist einen Gesamtwert in Höhe von
3.610.057.469,43 Euro aus. Auf der Bilanzposition A 3.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler
ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 104.022.820,96 Euro ausgewiesen. Dieser setzt sich
grundsätzlich aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen und der
Stadt sowie eventuell nötigen Konsolidierungsbuchungen zusammen:
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Konsolidierungsbuchungen
Auf dieser Position erfolgte keine Konsolidierungsbuchung.

Die Summenbilanz Aktiva ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt und der jeweili-
gen Töchter:

Stadtverwaltung Ludwigshafen:

GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städte-
bau

Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein

Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern
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Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH

LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH

Service-Wohnanlage Maudach gGmbH
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GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk
Ludwigshafen GmbH)

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Franz- und Käthe Ludowici Stiftung

Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen Jahresab-
schluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.

Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sit-
zung eingesehen werden.



31

3. Prüfungsergebnis

3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind
nachvollziehbar und vollständig?

 Ja Nein

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf

• den Ausweis im Gesamtabschluss

ohne Beanstandung mit Beanstandung,

• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften

ohne Beanstandung mit Beanstandung.

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der
nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veran-
lassungen berichtet werden?

 Ja Nein

Bemerkungen:

Es soll geprüft werden warum die Kunstgegenstände  und Denkmäler der vollkonsolidier-
ten Töchter nicht auf der Position erfasst sind.

Unterschrift Ausschussmitglied:

Kenntnis genommen:

1-14209  1-14  1-142

Verteiler:

1-14 11 04 01
1-14 30 19/
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss
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Rechnungsprüfungsausschuss

Anfrage durch Fraktion: Die Grünen
Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: Herr Szabo

Aktenzeichen: 1-14 11 04 01
Sitzungstermin: 13.02.2019

Prüfung des Gesamtabschlusses 2016

Prüfungsschritt 2
Prüfung der Gesamtbilanz Aktiva - Bilanzposition A 3.3.3. Beteiligungen

Zur Prüfung ausgewählte Konten:

Bilanzposition Gesamtwert Bilanzposition bei Prüfungsbeginn (23.01.2019)

A 7.3 36.356.187,97 Euro

Stichprobe: Summenbilanz Aktiva mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen
Konsolidierungsbuchungen

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage

(1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushalts-
jahres einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres min-
destens eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maß-
geblichen Einfluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde
vermitteln. Neben dem Jahresabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach
die Jahresabschlüsse der Sondervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit ei-
gener Rechtspersönlichkeit (ausgenommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen
Stiftungen, der Zweckverbände, der sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger
mit kaufmännischer Rechnungslegung zu konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO be-
steht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, der Gesamtergebnisrechnung, der
Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.

(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem
Einfluss der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also
durch Kapitalkonsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert
werden soll.
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312
HGB ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenom-
men. Maßgeblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß §
311 Abs. 1 HGB vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen
Verhältnisse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordne-
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te Bedeutung haben, brauchen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden,
müssen aber gemäß § 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. de-
ren Wert wird im Jahresabschluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschrie-
benen Anschaffungskosten („at cost“) übernommen.

Die Summenbilanz der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden Tochterun-
ternehmen umfasst nachfolgende gelistete 13 Einzelaufstellungen:

- Stadt Ludwigshafen am Rhein
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und

Städtebau
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am

Rhein
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-

Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH)
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH
- Stiftung Ludwigshafener Bürger
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum

(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart
keine Abweichungen bedingt oder nicht anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den
Jahresabschluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind
dies die in § 47 Abs. 1 bis 3 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Demzufolge ist u.a.
die Gesamtbilanz als Bruttorechnung zu führen. Die Gesamtbilanz ist eine vollständige,
übersichtliche und nach einheitlichen Gesichtspunkten gegliederte Zusammenstellung, die
über die Zusammensetzung des Vermögens der Gemeinde und der vollkonsolidierten
Tochterorganisationen und den Kapitalaufbau informiert. Die einheitliche Gliederung ist für
den Vergleich mehrerer aufeinander folgender Bilanzen (intertemporärer Vergleich) sowie
verschiedener Gemeinden (interkommunaler Vergleich) notwendig.

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender
Einfluss auf

Tochterorganisation
(>50%)

keine untergeordnete
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher
Einfluss auf

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete
Bedeutung

At-Equity-Methode

§§ 311 - 312 HGB

Weder
beherrschender,

noch maßgeblicher
Einfluss oder

untergeordnete
Bedeutung

wird im
Gesamtabschluss
nicht konsolidiert

Darstellung im
Gesamtanhang
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Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2016 erstellten Jahresabschlüssen der
Tochterorganisationen, insbesondere der Aktivseite der Bilanzen, entnommen und in die
jeweiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbildende
Formatierungen und Konsolidierungsbuchungen ergab sich die zum 31.12.2016 erstellte
Gesamtbilanz.

(4) Unter der Bilanzposition A 3.3.3 Beteiligungen werden zuerst die einzelnen Posten der
Konzerntöchter und der Stadt aufsummiert, die der Position zuzuordnen sind. Es handelt
sich dabei um die Konzerntöchter, die unter maßgeblichen, nicht aber unter beherrschen-
dem Einfluss der Stadtverwaltung stehen. Nach dieser Aufsummierung erfolgen noch
Konsolidierungsbuchungen.

2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl

Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen not-
wendige Aufklärungen und Nachweise verlangen.
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs.1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Ge-
meinden vermittelt.
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss
der Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der
ordnungsgemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbe-
ginn durch den Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunterneh-
men bereits durch Dritte (z.Bsp. Wirtschaftsprüfer) erfolgt.

Die Aktivseite der Gesamtbilanz 2016 weist einen Gesamtwert in Höhe von
3.610.057.469,43 Euro aus aus. Auf der Bilanzposition A 3.3.3 Beteiligungen ist ein Ge-
samtbetrag in Höhe von 36.356.187,97 Euro ausgewiesen. Dieser setzt sich grundsätzlich
aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen und der Stadt sowie
Konsolidierungsbuchungen zusammen:
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Konsolidierungsbuchungen

Die Summenbilanz Aktiva ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt und der jeweili-
gen Töchter:

Stadt Ludwigshafen am Rhein

GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städte-
bau

Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein

Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern

Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH
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LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH

Service-Wohnanlage Maudach gGmbH

GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk
Ludwigshafen GmbH)

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Franz- und Käthe Ludowici Stiftung

Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen Jahresab-
schluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.

Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sit-
zung eingesehen werden.
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3. Prüfungsergebnis

3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind
nachvollziehbar und vollständig?

 Ja Nein

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf

• den Ausweis im Gesamtabschluss

ohne Beanstandung mit Beanstandung,

• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften

ohne Beanstandung mit Beanstandung.

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der
nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veran-
lassungen berichtet werden?

 Ja Nein

Bemerkungen:

Unterschrift Ausschussmitglied:

Kenntnis genommen:

1-14209  1-14  1-142

Verteiler:

1-14 11 04 01
1-14 30 19/
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss
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Rechnungsprüfungsausschuss

Anfrage durch Fraktion: FDP
Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: Herr Szabo

Aktenzeichen: 1-14 11 04 02
Sitzungstermin: 13.02.2019

Prüfung des Gesamtabschlusses 2016

Prüfungsschritt 2
Prüfung der Gesamtbilanz Aktiva - Bilanzposition A 4.2.4 Forderungen gegen

Gesellschafter, Träger oder Mitglieder

Zur Prüfung ausgewählte Konten:

Bilanzposition Gesamtwert Bilanzposition bei Prüfungsbeginn (23.01.2019)

A 4.2.4 6.282.479,12 Euro

Stichprobe: Summenbilanz Aktiva mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen
Konsolidierungsbuchungen

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage

(1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushalts-
jahres einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres min-
destens eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maß-
geblichen Einfluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde
vermitteln. Neben dem Jahresabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach
die Jahresabschlüsse der Sondervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit ei-
gener Rechtspersönlichkeit (ausgenommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen
Stiftungen, der Zweckverbände, der sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger
mit kaufmännischer Rechnungslegung zu konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO be-
steht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, der Gesamtergebnisrechnung, der
Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.

(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem
Einfluss der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also
durch Kapitalkonsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert
werden soll.
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312
HGB ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenom-
men. Maßgeblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß §
311 Abs. 1 HGB vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen
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Verhältnisse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordne-
te Bedeutung haben, brauchen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden,
müssen aber gemäß § 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. de-
ren Wert wird im Jahresabschluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschrie-
benen Anschaffungskosten („at cost“) übernommen.

Die Summenbilanz der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden Tochterun-
ternehmen umfasst nachfolgende gelistete 13 Einzelaufstellungen:

- Stadt Ludwigshafen am Rhein
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und

Städtebau
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am

Rhein
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-

Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH)
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH
- Stiftung Ludwigshafener Bürger
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum

(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart
keine Abweichungen bedingt oder nicht anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den
Jahresabschluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind
dies die in § 47 Abs. 1 bis 3 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Demzufolge ist u.a.
die Gesamtbilanz als Bruttorechnung zu führen. Die Gesamtbilanz ist eine vollständige,
übersichtliche und nach einheitlichen Gesichtspunkten gegliederte Zusammenstellung, die
über die Zusammensetzung des Vermögens der Gemeinde und der vollkonsolidierten
Tochterorganisationen und den Kapitalaufbau informiert. Die einheitliche Gliederung ist für
den Vergleich mehrerer aufeinander folgender Bilanzen (intertemporärer Vergleich) sowie
verschiedener Gemeinden (interkommunaler Vergleich) notwendig.

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender
Einfluss auf

Tochterorganisation
(>50%)

keine untergeordnete
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher
Einfluss auf

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete
Bedeutung

At-Equity-Methode

§§ 311 - 312 HGB

Weder
beherrschender,

noch maßgeblicher
Einfluss oder

untergeordnete
Bedeutung

wird im
Gesamtabschluss
nicht konsolidiert

Darstellung im
Gesamtanhang
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Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2016 erstellten Jahresabschlüssen der
Tochterorganisationen, insbesondere der Aktiv-/Passivseite der Bilanzen, entnommen
und in die jeweiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. sum-
menbildende Formatierungen und Konsolidierungsbuchungen ergab sich die zum
31.12.2016 erstellte Gesamtbilanz.

(4) Unter der Bilanzposition A 4.2.4 Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mit-
glieder werden im ersten Schritt die einzelnen Posten der Konzerntöchter aufsummiert,
die der Position zuzuordnen sind. Auf dieser Position werden alle kurzfristigen Forderun-
gen erfasst, die an die jeweilige Muttergesellschaft oder andere Beteiligte bestehen. Für
den Gesamtabschluss werden zuerst in der Summenbilanz alle passenden Forderungen
und Verbindlichkeiten der voll zu konsolidierenden Unternehmen summiert. Aufgrund der
Einheitsfiktion werden noch die sich gegenseitig bedingenden kurzfristigen Forderungen
und kurzfristigen Verbindlichkeiten der vollkonsolidierten Unternehmen über die Schul-
denkonsolidierung ermittelt und aus der jeweiligen Gesamtbilanzposition herausgebucht.

2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl

Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen not-
wendige Aufklärungen und Nachweise verlangen.
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs.1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Ge-
meinden vermittelt.
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss
der Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der
ordnungsgemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbe-
ginn durch den Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunterneh-
men bereits durch Dritte (z.Bsp. Wirtschaftsprüfer) erfolgt.

Die Aktivseite der Gesamtbilanz 2016 weist einen Gesamtwert in Höhe von
3.610.057.469,43 Euro aus. Auf der Bilanzposition A 4.2.4 Forderungen gegen Gesell-
schafter, Träger oder Mitglieder ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 6.282.479,12 Euro
ausgewiesen. Der Betrag der Summenbilanz setzt sich grundsätzlich aus den jeweiligen
Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen sowie Konsolidierungsbuchungen zusam-
men:
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Der Gesamtkonsolidierungsbetrag in Höhe von -22.330.951,70 € setzt sich aus folgenden
Einzelkonsolidierungen zusammen:

- 8.569.539,10 - 197.748,59 - 5.706.268,83 - 1.091.916,64 - 5.627.752,81 - 323.924,07 -
813.801,66 = -22.330.951,70 Euro

Die Summenbilanz Aktiva ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt und der jeweili-
gen Töchter:

Stadt Ludwigshafen am Rhein

GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städte-
bau

Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein
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Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern

Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH
Keine Position „Forderungen an Gesellschafter, Träger oder Mitglieder“ oder ähnliches
ausgewiesen.

WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH

LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH

Service-Wohnanlage Maudach gGmbH

GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk
Ludwigshafen GmbH)

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Franz- und Käthe Ludowici Stiftung

Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen Jahresab-
schluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.

Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sit-
zung eingesehen werden.
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3. Prüfungsergebnis

3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind
nachvollziehbar und vollständig?

 Ja Nein

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf

• den Ausweis im Gesamtabschluss

ohne Beanstandung mit Beanstandung,

• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften

ohne Beanstandung mit Beanstandung.

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der
nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veran-
lassungen berichtet werden?

 Ja Nein

Bemerkungen:

Gem. § 57 Abs. 1 GemHVO lautet die Gesamtposition „Forderungen gegen Gesellschaf-
ter, Träger oder Mitglieder“ und ist umzubenennen. Die Stadtverwaltung hat keine Gesell-
schafter, Träger oder Mitglieder und der Betrag ist entsprechend auf die Gesamtbilanzpo-
sition A 4.2.3 umzubuchen.

Unterschrift Ausschussmitglied:

Kenntnis genommen:

1-14209  1-14  1-142

Verteiler:

1-14 11 04 02
1-14 30 19/
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss
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Rechnungsprüfungsausschuss

Anfrage durch Fraktion: SPD
Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: Herr Szabo

Aktenzeichen: 1-14 11 04 03
Sitzungstermin: 13.02.2019

Prüfung des Gesamtabschlusses 2016

Prüfungsschritt 2
Prüfung der Gesamtbilanz Aktiva - Bilanzposition A 7.3 Rechnungsabgren-

zungsposten Konzerntöchter

Zur Prüfung ausgewählte Konten:

Bilanzposition Gesamtwert Bilanzposition bei Prüfungsbeginn (23.01.2019)

A 7.3 1.888.646,59 Euro

Stichprobe: Summenbilanz Aktiva mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen
Konsolidierungsbuchungen

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage

(1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushalts-
jahres einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres min-
destens eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maß-
geblichen Einfluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde
vermitteln. Neben dem Jahresabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach
die Jahresabschlüsse der Sondervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit ei-
gener Rechtspersönlichkeit (ausgenommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen
Stiftungen, der Zweckverbände, der sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger
mit kaufmännischer Rechnungslegung zu konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO be-
steht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, der Gesamtergebnisrechnung, der
Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.

(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem
Einfluss der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also
durch Kapitalkonsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert
werden soll.
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312
HGB ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenom-
men. Maßgeblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß §
311 Abs. 1 HGB vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen



45

Verhältnisse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordne-
te Bedeutung haben, brauchen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden,
müssen aber gemäß § 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. de-
ren Wert wird im Jahresabschluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschrie-
benen Anschaffungskosten („at cost“) übernommen.

Die Summenbilanz der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden Tochterun-
ternehmen umfasst nachfolgende gelistete 13 Einzelaufstellungen:

- Stadt Ludwigshafen am Rhein
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und

Städtebau
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am

Rhein
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-

Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH)
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH
- Stiftung Ludwigshafener Bürger
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum

(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart
keine Abweichungen bedingt oder nicht anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den
Jahresabschluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind
dies die in § 47 Abs. 1 bis 3 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Demzufolge ist u.a.
die Gesamtbilanz als Bruttorechnung zu führen. Die Gesamtbilanz ist eine vollständige,
übersichtliche und nach einheitlichen Gesichtspunkten gegliederte Zusammenstellung, die
über die Zusammensetzung des Vermögens der Gemeinde und der vollkonsolidierten
Tochterorganisationen und den Kapitalaufbau informiert. Die einheitliche Gliederung ist für
den Vergleich mehrerer aufeinander folgender Bilanzen (intertemporärer Vergleich) sowie
verschiedener Gemeinden (interkommunaler Vergleich) notwendig.

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender
Einfluss auf

Tochterorganisation
(>50%)

keine untergeordnete
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher
Einfluss auf

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete
Bedeutung

At-Equity-Methode

§§ 311 - 312 HGB

Weder
beherrschender,

noch maßgeblicher
Einfluss oder

untergeordnete
Bedeutung

wird im
Gesamtabschluss
nicht konsolidiert

Darstellung im
Gesamtanhang
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Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2016 erstellten Jahresabschlüssen der
Tochterorganisationen, insbesondere der Aktivseite der Bilanzen, entnommen und in die
jeweiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbildende
Formatierungen und Konsolidierungsbuchungen ergab sich die zum 31.12.2016 erstellte
Gesamtbilanz.

(4) Unter der Bilanzposition A 7.3 Rechnungsabgrenzungsposten Konzerntöchter werden
im ersten Schritt die einzelnen Posten der Konzerntöchter aufsummiert, die der Position
zuzuordnen sind. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten dienen dazu, dass der Anteil ei-
ner Ausgabe in der laufenden Periode für einen künftigen Aufwand der Folgeperiode(n)
auch periodengerecht zuzuordnen.
Nach dieser Aufsummierung erfolgen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen.

2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl

Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen not-
wendige Aufklärungen und Nachweise verlangen.
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs.1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Ge-
meinden vermittelt.
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss
der Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der
ordnungsgemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbe-
ginn durch den Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunterneh-
men bereits durch Dritte (zum Beispiel Wirtschaftsprüfer) erfolgt.

Die Aktivseite der Gesamtbilanz 2016 weist einen Gesamtwert in Höhe von
3.610.057.469,43 Euro aus. Auf der Bilanzposition Bilanzposition A 7.3 Rechnungsab-
grenzungsposten Konzerntöchter ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 1.888.646,59 Euro
ausgewiesen. Dieser setzt sich grundsätzlich aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der
Tochterunternehmen und der Stadt sowie eventuell nötigen Konsolidierungsbuchungen
zusammen:

Konsolidierungsbuchungen:
Auf dieser Position erfolgte keine Konsolidierungsbuchung.
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Die Summenbilanz Aktiva ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt und der jeweili-
gen Töchter:

Stadt Ludwigshafen am Rhein
Entfällt, da die Stadtverwaltung die Muttergesellschaft ist.

GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städte-
bau

Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein

Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern

Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH
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LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH

Service-Wohnanlage Maudach gGmbH

GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk
Ludwigshafen GmbH)

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Franz- und Käthe Ludowici Stiftung
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Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen Jahresab-
schluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.

Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sit-
zung eingesehen werden.
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3. Prüfungsergebnis

3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind
nachvollziehbar und vollständig?

 Ja Nein

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf

• den Ausweis im Gesamtabschluss

ohne Beanstandung mit Beanstandung,

• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften

ohne Beanstandung mit Beanstandung.

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der
nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veran-
lassungen berichtet werden?

 Ja Nein

Bemerkungen:

Unterschrift Ausschussmitglied:

Kenntnis genommen:

1-14209  1-14  1-142

Verteiler:

1-14 11 04 03
1-14 30 19/
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss
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Rechnungsprüfungsausschuss

Anfrage durch Fraktion: SPD
Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: Herr Szabo

Aktenzeichen: 1-14 11 04 04
Sitzungstermin: 13.02.2019

Prüfung des Gesamtabschlusses 2016

Prüfungsschritt 2
Prüfung der Gesamtbilanz Passiva - Bilanzposition P 1.7 Gesamterfolg

Zur Prüfung ausgewählte Konten:

Bilanzposition Gesamtwert Bilanzposition bei Prüfungsbeginn (23.01.2019)

P 1.7 -10.553.320,07 Euro

Stichprobe: Summenbilanz Passiva mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen
Konsolidierungsbuchungen

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage

(1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushalts-
jahres einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres min-
destens eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maß-
geblichen Einfluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde
vermitteln. Neben dem Jahresabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach
die Jahresabschlüsse der Sondervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit ei-
gener Rechtspersönlichkeit (ausgenommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen
Stiftungen, der Zweckverbände, der sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger
mit kaufmännischer Rechnungslegung zu konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO be-
steht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, der Gesamtergebnisrechnung, der
Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.

(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem
Einfluss der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also
durch Kapitalkonsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert
werden soll.
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312
HGB ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenom-
men. Maßgeblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß §
311 Abs. 1 HGB vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen
Verhältnisse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordne-
te Bedeutung haben, brauchen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden,
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müssen aber gemäß § 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. de-
ren Wert wird im Jahresabschluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschrie-
benen Anschaffungskosten („at cost“) übernommen.

Die Summenbilanz der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden Tochterun-
ternehmen umfasst nachfolgende gelistete 13 Einzelaufstellungen:

- Stadt Ludwigshafen am Rhein
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und

Städtebau
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am

Rhein
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-

Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH)
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH
- Stiftung Ludwigshafener Bürger
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum

(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart
keine Abweichungen bedingt oder nicht anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den
Jahresabschluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind
dies die in § 47 Abs. 1 bis 3 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Demzufolge ist u.a.
die Gesamtbilanz als Bruttorechnung zu führen. Die Gesamtbilanz ist eine vollständige,
übersichtliche und nach einheitlichen Gesichtspunkten gegliederte Zusammenstellung, die
über die Zusammensetzung des Vermögens der Gemeinde und der vollkonsolidierten
Tochterorganisationen und den Kapitalaufbau informiert. Die einheitliche Gliederung ist für
den Vergleich mehrerer aufeinander folgender Bilanzen (intertemporärer Vergleich) sowie
verschiedener Gemeinden (interkommunaler Vergleich) notwendig.

Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2016 erstellten Jahresabschlüssen der
Tochterorganisationen, insbesondere der Passivseite der Bilanzen, entnommen und in die

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender
Einfluss auf

Tochterorganisation
(>50%)

keine untergeordnete
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher
Einfluss auf

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete
Bedeutung

At-Equity-Methode

§§ 311 - 312 HGB

Weder
beherrschender,

noch maßgeblicher
Einfluss oder

untergeordnete
Bedeutung

wird im
Gesamtabschluss
nicht konsolidiert

Darstellung im
Gesamtanhang
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jeweiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbildende
Formatierungen und Konsolidierungsbuchungen ergab sich die zum 31.12.2016 erstellte
Gesamtbilanz.

(4) Unter der Bilanzposition P 1.7 Gesamterfolg werden im ersten Schritt die einzelnen
Posten der Konzerntöchter aufsummiert, die der Position zuzuordnen sind.
Nach dieser Aufsummierung erfolgen noch Konsolidierungsbuchungen.

2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl

Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen not-
wendige Aufklärungen und Nachweise verlangen.
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs.1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Ge-
meinden vermittelt.
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss
der Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der
ordnungsgemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbe-
ginn durch den Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunterneh-
men bereits durch Dritte (zum Beispiel Wirtschaftsprüfer) erfolgt.

Die Passivseite der Gesamtbilanz 2016 weist einen Gesamtwert in Höhe von
-15.666.238,88 Euro aus. Auf der Bilanzposition P 1.7 Gesamterfolg ist ein Gesamtbetrag
in Höhe von 87.457,45 Euro ausgewiesen. Dieser setzt sich grundsätzlich aus den jewei-
ligen Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen und der Stadt sowie den Konsolidie-
rungsbuchungen zusammen:
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Der Gesamtkonsolidierungsbetrag in Höhe von -10.640.777,52 € setzt sich aus folgenden
Einzelkonsolidierungen zusammen:

-1.677.182,77 € - 8.963.594,75 € - 42.271.614,67 € – 8.917.008,90 € – 553.447,66 € +
51.742.071,23 € = -10.640.777,52 €

Die Summenbilanz Passiva ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt und der jewei-
ligen Töchter:

Stadt Ludwigshafen am Rhein

GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städte-
bau

Hier kommt zusätzlich noch eine Umgruppierung aus der Gewinn- und Verlustrechnung
hinzu.

1.463.251,96 € + 1.617.278,48 € = 3.080.530,44 €
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Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein

Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern

Hier kommt zusätzlich noch eine Umgruppierung aus der Gewinn- und Verlustrechnung
hinzu.

15.440.190,30 € - 9.013.993,04 € = 6.426.197,26 €

Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern

Hier kommt zusätzlich noch eine Umgruppierung aus der Gewinn- und Verlustrechnung
hinzu.

29.762.137,70 € - 19.197.256,40 € = 10.564.881,30 €

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

Hier kommt zusätzlich noch eine Umgruppierung aus der Gewinn- und Verlustrechnung
hinzu.

-3.960.760,96 € +3.937.739,71 € = -23.021,25 €
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WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH

LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH

Allerdings erfolgte eine Umgruppierung.

0,00 € + 3.310,00 € = 3.310,00 €

Service-Wohnanlage Maudach gGmbH

Hier kommt zusätzlich noch eine Umgruppierung aus der Gewinn- und Verlustrechnung
hinzu.

63.569,71 € - 19.135,27 € = 44.434,44 €

GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk
Ludwigshafen GmbH)

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Franz- und Käthe Ludowici Stiftung
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Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen Jahresab-
schluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.

Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sit-
zung eingesehen werden.
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3. Prüfungsergebnis

3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind
nachvollziehbar und vollständig?

 Ja Nein

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf

• den Ausweis im Gesamtabschluss

ohne Beanstandung mit Beanstandung,

• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften

ohne Beanstandung mit Beanstandung.

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der
nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veran-
lassungen berichtet werden?

 Ja Nein

Bemerkungen:

Unterschrift Ausschussmitglied:

Kenntnis genommen:

1-14209  1-14  1-142

Verteiler:

1-14 11 04 04
1-14 30 19/
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss
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Rechnungsprüfungsausschuss

Anfrage durch Fraktion: Die Grünen
Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: Herr Szabo

Aktenzeichen: 1-14 11 04 05
Sitzungstermin: 13.02.2019

Prüfung des Gesamtabschlusses 2016

Prüfungsschritt 2
Prüfung der Gesamtbilanz Passiva - Bilanzposition P 3.7 Sonstige Sonderposten

Zur Prüfung ausgewählte Konten:

Bilanzposition Gesamtwert Bilanzposition bei Prüfungsbeginn (23.01.2019)

P 3.7 7.893.474,41 Euro

Stichprobe: Summenbilanz Passiva mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen
Konsolidierungsbuchungen

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage

(1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushalts-
jahres einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres min-
destens eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maß-
geblichen Einfluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde
vermitteln. Neben dem Jahresabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach
die Jahresabschlüsse der Sondervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit ei-
gener Rechtspersönlichkeit (ausgenommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen
Stiftungen, der Zweckverbände, der sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger
mit kaufmännischer Rechnungslegung zu konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO be-
steht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, der Gesamtergebnisrechnung, der
Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.

(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem
Einfluss der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also
durch Kapitalkonsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert
werden soll.
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312
HGB ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenom-
men. Maßgeblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß §
311 Abs. 1 HGB vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen
Verhältnisse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordne-
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te Bedeutung haben, brauchen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden,
müssen aber gemäß § 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. de-
ren Wert wird im Jahresabschluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschrie-
benen Anschaffungskosten („at cost“) übernommen.

Die Summenbilanz der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden Tochterun-
ternehmen umfasst nachfolgende gelistete 13 Einzelaufstellungen:

- Stadt Ludwigshafen am Rhein
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und

Städtebau
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am

Rhein
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-

Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH)
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH
- Stiftung Ludwigshafener Bürger
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum

(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart
keine Abweichungen bedingt oder nicht anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den
Jahresabschluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind
dies die in § 47 Abs. 1 bis 3 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Demzufolge ist u.a.
die Gesamtbilanz als Bruttorechnung zu führen. Die Gesamtbilanz ist eine vollständige,
übersichtliche und nach einheitlichen Gesichtspunkten gegliederte Zusammenstellung, die
über die Zusammensetzung des Vermögens der Gemeinde und der vollkonsolidierten
Tochterorganisationen und den Kapitalaufbau informiert. Die einheitliche Gliederung ist für
den Vergleich mehrerer aufeinander folgender Bilanzen (intertemporärer Vergleich) sowie
verschiedener Gemeinden (interkommunaler Vergleich) notwendig.

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender
Einfluss auf

Tochterorganisation
(>50%)

keine untergeordnete
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher
Einfluss auf

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete
Bedeutung

At-Equity-Methode

§§ 311 - 312 HGB

Weder
beherrschender,

noch maßgeblicher
Einfluss oder

untergeordnete
Bedeutung

wird im
Gesamtabschluss
nicht konsolidiert

Darstellung im
Gesamtanhang
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Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2016 erstellten Jahresabschlüssen der
Tochterorganisationen, insbesondere der Passivseite der Bilanzen, entnommen und in die
jeweiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbildende
Formatierungen und Konsolidierungsbuchungen ergab sich die zum 31.12.2016 erstellte
Gesamtbilanz.

(4) Unter der Bilanzposition P 3.7 „Sonstige Sonderposten“ werden im ersten Schritt die
einzelnen Posten der Konzerntöchter aufsummiert, die der Position zuzuordnen sind. Es
handelt sich dabei um Sonderposten, die den Bilanzpositionen P3.1 – P3.6 nicht zuge-
ordnet werden können.
Nach dieser Aufsummierung erfolgen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen.

2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl

Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen not-
wendige Aufklärungen und Nachweise verlangen.
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs.1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Ge-
meinden vermittelt.
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss
der Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der
ordnungsgemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbe-
ginn durch den Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunterneh-
men bereits durch Dritte (zum Beispiel Wirtschaftsprüfer) erfolgt.

Die Passivseite der Gesamtbilanz 2016 weist einen Gesamtwert in Höhe von
3.610.057.469,43 Euro aus. Auf der Bilanzposition P 3.7 „Sonstige Sonderposten“ ist ein
Gesamtbetrag in Höhe von 7.893.474,41 Euro ausgewiesen. Dieser setzt sich grundsätz-
lich aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen und der Stadt sowie
eventuell nötigen Konsolidierungsbuchungen zusammen:
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Konsolidierungsbuchungen
Auf dieser Position erfolgte keine Konsolidierungsbuchung.

Die Summenbilanz Passiva ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt und der jewei-
ligen Töchter:

Stadt Ludwigshafen am Rhein

GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städte-
bau

Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein

Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern

Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH
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LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH

Service-Wohnanlage Maudach gGmbH

GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk
Ludwigshafen GmbH)

Stiftung Ludwigshafener Bürger

.

Franz- und Käthe Ludowici Stiftung

Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen Jahresab-
schluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.

Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sit-
zung eingesehen werden.
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3. Prüfungsergebnis

3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind
nachvollziehbar und vollständig?

 Ja Nein

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf

• den Ausweis im Gesamtabschluss

ohne Beanstandung mit Beanstandung,

• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften

ohne Beanstandung mit Beanstandung.

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der
nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veran-
lassungen berichtet werden?

 Ja Nein

Bemerkungen:

In der Bilanz der TWL AG ist die Position C. 3 „Empfangene Ertragszuschüsse“
(1.483.300,04 €) in der Gesamtbilanzposition P 3.7 „Sonst. Sonderposten ebenfalls zuzu-
ordnen.

Unterschrift Ausschussmitglied:

Kenntnis genommen:

1-14209  1-14  1-142

Verteiler:

1-14 11 04 05
1-14 30 19/
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss
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Rechnungsprüfungsausschuss

Anfrage durch Fraktion: SPD
Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: Herr Szabo

Aktenzeichen: 1-14 11 04 07
Sitzungstermin: 13.02.2019

Prüfung des Gesamtabschlusses 2016

Prüfungsschritt 2
Prüfung der Gesamtbilanz Passiva - Bilanzposition P 5.3 Verbindlichkeiten aus

Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Zur Prüfung ausgewählte Konten:

Bilanzposition Gesamtwert Bilanzposition bei Prüfungsbeginn (23.01.2019)

P 5.3 3.455.404,56 Euro

Stichprobe: Summenbilanz Passiva mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen
Konsolidierungsbuchungen

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage

(1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushalts-
jahres einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres min-
destens eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maß-
geblichen Einfluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde
vermitteln. Neben dem Jahresabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach
die Jahresabschlüsse der Sondervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit ei-
gener Rechtspersönlichkeit (ausgenommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen
Stiftungen, der Zweckverbände, der sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger
mit kaufmännischer Rechnungslegung zu konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO be-
steht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, der Gesamtergebnisrechnung, der
Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.

(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem
Einfluss der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also
durch Kapitalkonsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert
werden soll.
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312
HGB ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenom-
men. Maßgeblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß §
311 Abs. 1 HGB vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen
Verhältnisse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordne-
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te Bedeutung haben, brauchen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden,
müssen aber gemäß § 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. de-
ren Wert wird im Jahresabschluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschrie-
benen Anschaffungskosten („at cost“) übernommen.

Die Summenbilanz der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden Tochterun-
ternehmen umfasst nachfolgende gelistete 13 Einzelaufstellungen:

- Stadt Ludwigshafen am Rhein
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und

Städtebau
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am

Rhein
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-

Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH)
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH
- Stiftung Ludwigshafener Bürger
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum

(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart
keine Abweichungen bedingt oder nicht anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den
Jahresabschluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind
dies die in § 47 Abs. 1 bis 3 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Demzufolge ist u.a.
die Gesamtbilanz als Bruttorechnung zu führen. Die Gesamtbilanz ist eine vollständige,
übersichtliche und nach einheitlichen Gesichtspunkten gegliederte Zusammenstellung, die
über die Zusammensetzung des Vermögens der Gemeinde und der vollkonsolidierten
Tochterorganisationen und den Kapitalaufbau informiert. Die einheitliche Gliederung ist für
den Vergleich mehrerer aufeinander folgender Bilanzen (intertemporärer Vergleich) sowie
verschiedener Gemeinden (interkommunaler Vergleich) notwendig.

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender
Einfluss auf

Tochterorganisation
(>50%)

keine untergeordnete
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher
Einfluss auf

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete
Bedeutung

At-Equity-Methode

§§ 311 - 312 HGB

Weder
beherrschender,

noch maßgeblicher
Einfluss oder

untergeordnete
Bedeutung

wird im
Gesamtabschluss
nicht konsolidiert

Darstellung im
Gesamtanhang
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Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2016 erstellten Jahresabschlüssen der
Tochterorganisationen, insbesondere der Passivseite der Bilanzen, entnommen und in die
jeweiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbildende
Formatierungen und Konsolidierungsbuchungen ergab sich die zum 31.12.2016 erstellte
Gesamtbilanz.

(4) Unter der Bilanzposition P 5.3 „Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
wirtschaftlich gleichkommen“ werden im ersten Schritt die einzelnen Posten der Konzern-
töchter aufsummiert, die der Position zuzuordnen sind. Nach dieser Aufsummierung erfol-
gen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen.

2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl

Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen not-
wendige Aufklärungen und Nachweise verlangen.
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs.1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Ge-
meinden vermittelt.
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss
der Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der
ordnungsgemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbe-
ginn durch den Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunterneh-
men bereits durch Dritte (zum Beispiel Wirtschaftsprüfer) erfolgt.

Die Passivseite der Gesamtbilanz 2016 weist einen Gesamtwert in Höhe von
3.610.057.469,43 Euro aus. Auf der Bilanzposition P 5.3 „Verbindlichkeiten aus Vorgän-
gen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen“ ist ein Gesamtbetrag in Höhe von
3.455.404,56 Euro ausgewiesen. Dieser setzt sich grundsätzlich aus den jeweiligen Jah-
resabschlüssen der Tochterunternehmen und der Stadt sowie eventuell nötigen Konsoli-
dierungsbuchungen zusammen:

Konsolidierungsbuchungen
Auf der Position wurden keine Konsolidierungsbuchungen getätigt.
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Die Summenbilanz Passiva ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt und der jewei-
ligen Töchter:

Stadt Ludwigshafen am Rhein

GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städte-
bau

Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein

Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern
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Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH

LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH
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Service-Wohnanlage Maudach gGmbH

GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk
Ludwigshafen GmbH)

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Franz- und Käthe Ludowici Stiftung

Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen Jahresab-
schluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.

Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sit-
zung eingesehen werden.
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3. Prüfungsergebnis

3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind
nachvollziehbar und vollständig?

 Ja Nein

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf

• den Ausweis im Gesamtabschluss

ohne Beanstandung mit Beanstandung,

• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften

ohne Beanstandung mit Beanstandung.

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der
nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veran-
lassungen berichtet werden?

 Ja Nein

Bemerkungen:

Die Position „Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern“ 2.201.848.46  in der
Bilanz der SWA ist der Pos. P. 5.3 zuzuordnen.

Unterschrift Ausschussmitglied:

Kenntnis genommen:

1-14209  1-14  1-142

Verteiler:

1-14 11 04 07
1-14 30 19/
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss
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Rechnungsprüfungsausschuss

Anfrage durch Fraktion: FDP
Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: Herr Szabo

Aktenzeichen: 1-14 11 04 07
Sitzungstermin: 13.02.2019

Prüfung des Gesamtabschlusses 2016

Prüfungsschritt 2
Prüfung der Gesamtbilanz Passiva - Bilanzposition P 5.7 Verbindlichkeiten aus

Transferleistungen

Zur Prüfung ausgewählte Konten:

Bilanzposition Gesamtwert Bilanzposition bei Prüfungsbeginn (23.01.2019)

P 5.7 4.398.291,43 Euro

Stichprobe: Summenbilanz Passiva mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen
Konsolidierungsbuchungen

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage

(1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushalts-
jahres einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres min-
destens eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maß-
geblichen Einfluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde
vermitteln. Neben dem Jahresabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach
die Jahresabschlüsse der Sondervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit ei-
gener Rechtspersönlichkeit (ausgenommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen
Stiftungen, der Zweckverbände, der sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger
mit kaufmännischer Rechnungslegung zu konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO be-
steht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, der Gesamtergebnisrechnung, der
Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.

(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem
Einfluss der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also
durch Kapitalkonsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert
werden soll.
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312
HGB ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenom-
men. Maßgeblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß §
311 Abs. 1 HGB vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen
Verhältnisse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordne-
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te Bedeutung haben, brauchen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden,
müssen aber gemäß § 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. de-
ren Wert wird im Jahresabschluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschrie-
benen Anschaffungskosten („at cost“) übernommen.

Die Summenbilanz der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden Tochterun-
ternehmen umfasst nachfolgende gelistete 13 Einzelaufstellungen:

- Stadt Ludwigshafen am Rhein
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und

Städtebau
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am

Rhein
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-

Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH)
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH
- Stiftung Ludwigshafener Bürger
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum

(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart
keine Abweichungen bedingt oder nicht anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den
Jahresabschluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind
dies die in § 47 Abs. 1 bis 3 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Demzufolge ist u.a.
die Gesamtbilanz als Bruttorechnung zu führen. Die Gesamtbilanz ist eine vollständige,
übersichtliche und nach einheitlichen Gesichtspunkten gegliederte Zusammenstellung, die
über die Zusammensetzung des Vermögens der Gemeinde und der vollkonsolidierten
Tochterorganisationen und den Kapitalaufbau informiert. Die einheitliche Gliederung ist für
den Vergleich mehrerer aufeinander folgender Bilanzen (intertemporärer Vergleich) sowie
verschiedener Gemeinden (interkommunaler Vergleich) notwendig.

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender
Einfluss auf

Tochterorganisation
(>50%)

keine untergeordnete
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher
Einfluss auf

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete
Bedeutung

At-Equity-Methode

§§ 311 - 312 HGB

Weder
beherrschender,

noch maßgeblicher
Einfluss oder

untergeordnete
Bedeutung

wird im
Gesamtabschluss
nicht konsolidiert

Darstellung im
Gesamtanhang
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Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2016 erstellten Jahresabschlüssen der
Tochterorganisationen, insbesondere der Passivseite der Bilanzen, entnommen und in die
jeweiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbildende
Formatierungen und Konsolidierungsbuchungen ergab sich die zum 31.12.2016 erstellte
Gesamtbilanz.

(4) Unter der Bilanzposition P 5.7 „Verbindlichkeiten aus Transferleistungen“ werden im
ersten Schritt die einzelnen Posten der Konzerntöchter aufsummiert, die der Position zu-
zuordnen sind. Es werden Verbindlichkeiten erfasst, die durch konkrete Zahlungsver-
pflichtungen der Kommune aus Transferaufwendungen (Transferleistungen) entstehen.
Nach dieser Aufsummierung erfolgen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen.

2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl

Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen not-
wendige Aufklärungen und Nachweise verlangen.
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs.1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Ge-
meinden vermittelt.
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss
der Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der
ordnungsgemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbe-
ginn durch den Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunterneh-
men bereits durch Dritte (zum Beispiel Wirtschaftsprüfer) erfolgt.

Die Passivseite der Gesamtbilanz 2016 weist einen Gesamtwert in Höhe von
3.610.057.469,43 Euro aus. Auf der Bilanzposition P 5.7 „Verbindlichkeiten aus Transfer-
leistungen“ ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 4.398.291,43 Euro ausgewiesen. Dieser
setzt sich grundsätzlich aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen
und der Stadt sowie eventuell nötigen Konsolidierungsbuchungen zusammen:

Konsolidierungsbuchungen
Auf dieser Position wurden keine Konsolidierungsbuchungen getätigt.
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Die Summenbilanz Passiva ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt und der jewei-
ligen Töchter:

Stadt Ludwigshafen am Rhein

GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städte-
bau

Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein

Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern
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Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH

LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH

Service-Wohnanlage Maudach gGmbH
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GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk
Ludwigshafen GmbH)

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Franz- und Käthe Ludowici Stiftung

Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen Jahresab-
schluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.

Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sit-
zung eingesehen werden.
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3. Prüfungsergebnis

3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind
nachvollziehbar und vollständig?

 Ja Nein

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf

• den Ausweis im Gesamtabschluss

ohne Beanstandung mit Beanstandung,

• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften

ohne Beanstandung mit Beanstandung.

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der
nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veran-
lassungen berichtet werden?

 Ja Nein

Bemerkungen:

Unterschrift Ausschussmitglied:

Kenntnis genommen:

1-14209  1-14  1-142

Verteiler:

1-14 11 04 07
1-14 30 19/
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss
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Rechnungsprüfungsausschuss

Anfrage durch Fraktion: SPD
Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: Herr Szabo

Aktenzeichen: 1-14 11 04 07
Sitzungstermin: 13.02.2019

Prüfung des Gesamtabschlusses 2016

Prüfungsschritt 2
Prüfung der Gesamtbilanz Passiva - Bilanzposition P 5.8 Verbindlichkeiten ge-

genüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Zur Prüfung ausgewählte Konten:

Bilanzposition Gesamtwert Bilanzposition bei Prüfungsbeginn (24.01.2019)

P 5.8 5.268.818,03 Euro

Stichprobe: Summenbilanz Passiva mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen
Konsolidierungsbuchungen

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage

(1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushalts-
jahres einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres min-
destens eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maß-
geblichen Einfluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde
vermitteln. Neben dem Jahresabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach
die Jahresabschlüsse der Sondervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit ei-
gener Rechtspersönlichkeit (ausgenommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen
Stiftungen, der Zweckverbände, der sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger
mit kaufmännischer Rechnungslegung zu konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO be-
steht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, der Gesamtergebnisrechnung, der
Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.

(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem
Einfluss der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also
durch Kapitalkonsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert
werden soll.
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312
HGB ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenom-
men. Maßgeblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß §
311 Abs. 1 HGB vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen
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Verhältnisse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordne-
te Bedeutung haben, brauchen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden,
müssen aber gemäß § 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. de-
ren Wert wird im Jahresabschluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschrie-
benen Anschaffungskosten („at cost“) übernommen.

Die Summenbilanz der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden Tochterun-
ternehmen umfasst nachfolgende gelistete 13 Einzelaufstellungen:

- Stadt Ludwigshafen am Rhein
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und

Städtebau
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am

Rhein
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-

Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH)
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH
- Stiftung Ludwigshafener Bürger
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum

(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart
keine Abweichungen bedingt oder nicht anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den
Jahresabschluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind
dies die in § 47 Abs. 1 bis 3 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Demzufolge ist u.a.
die Gesamtbilanz als Bruttorechnung zu führen. Die Gesamtbilanz ist eine vollständige,
übersichtliche und nach einheitlichen Gesichtspunkten gegliederte Zusammenstellung, die
über die Zusammensetzung des Vermögens der Gemeinde und der vollkonsolidierten
Tochterorganisationen und den Kapitalaufbau informiert. Die einheitliche Gliederung ist für
den Vergleich mehrerer aufeinander folgender Bilanzen (intertemporärer Vergleich) sowie
verschiedener Gemeinden (interkommunaler Vergleich) notwendig.

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender
Einfluss auf

Tochterorganisation
(>50%)

keine untergeordnete
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher
Einfluss auf

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete
Bedeutung

At-Equity-Methode

§§ 311 - 312 HGB

Weder
beherrschender,

noch maßgeblicher
Einfluss oder

untergeordnete
Bedeutung

wird im
Gesamtabschluss
nicht konsolidiert

Darstellung im
Gesamtanhang
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Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2016 erstellten Jahresabschlüssen der
Tochterorganisationen, insbesondere der Passivseite der Bilanzen, entnommen und in die
jeweiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbildende
Formatierungen und Konsolidierungsbuchungen ergab sich die zum 31.12.2016 erstellte
Gesamtbilanz.

(4) Unter der Bilanzposition P 5.8 „Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen
ein Beteiligungsverhältnis besteht“ werden im ersten Schritt die einzelnen Posten der
Konzerntöchter aufsummiert, die der Position zuzuordnen sind.
Nach dieser Aufsummierung erfolgen noch Konsolidierungsbuchungen.

2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl

Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen not-
wendige Aufklärungen und Nachweise verlangen.
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs.1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Ge-
meinden vermittelt.
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss
der Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der
ordnungsgemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbe-
ginn durch den Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunterneh-
men bereits durch Dritte (zum Beispiel Wirtschaftsprüfer) erfolgt.

Die Passivseite der Gesamtbilanz 2016 weist einen Gesamtwert in Höhe von
3.610.057.469,43 Euro aus. Auf der Bilanzposition P 5.8 „Verbindlichkeiten gegenüber
Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht“ ist ein Gesamtbetrag in Höhe
von 5.268.818,03 Euro ausgewiesen. Dieser setzt sich grundsätzlich aus den jeweiligen
Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen und der Stadt sowie Konsolidierungsbu-
chungen zusammen:
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Konsolidierungsbuchungen

Die Summenbilanz Passiva ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt und der jewei-
ligen Töchter:

Stadt Ludwigshafen am Rhein

GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städte-
bau

Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein

Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern

Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern

82.471,16 Euro + 4.471.457,09 Euro= 4.553.928,25 Euro
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LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH

(962.962,94 Euro)

LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH

Service-Wohnanlage Maudach gGmbH

GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk
Ludwigshafen GmbH)
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Stiftung Ludwigshafener Bürger

Franz- und Käthe Ludowici Stiftung

Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen Jahresab-
schluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.

Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sit-
zung eingesehen werden.
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3. Prüfungsergebnis

3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind
nachvollziehbar und vollständig?

 Ja Nein

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf

• den Ausweis im Gesamtabschluss

ohne Beanstandung mit Beanstandung,

• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften

ohne Beanstandung mit Beanstandung.

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der
nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veran-
lassungen berichtet werden?

 Ja Nein

Bemerkungen:

Die Konsolidierungsbuchung der Lumedia  hat nicht auf Bilanzposition P 5.8 sondern auf
P. 5.9 zu erfolgen, dort hat auch der zu konsolidierende Betrag aus der Bilanz verbucht
werden.

Unterschrift Ausschussmitglied:

Kenntnis genommen:

1-14209  1-14  1-142

Verteiler:

1-14 11 04 07
1-14 30 18/
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss
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Rechnungsprüfungsausschuss

Anfrage durch Fraktion: SPD
Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: Szabo

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10
Sitzungstermin: 13.02.2019

Prüfung des Gesamtabschlusses 2016

Prüfungsschritt 2
Prüfung der Gesamtergebnisrechnung – Position 03 Erträge der sozialen Siche-

rung

Zur Prüfung ausgewählte Konten:

Position Gesamtwert der Position bei Prüfungsbeginn (25.01.2019)

Ges. Erg. 03 104.583.780,60 Euro

Stichproben: Gewinn- und Verlustrechnung mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen
Konsolidierungsbuchungen

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage

(1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushalts-
jahres einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres min-
destens eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maß-
geblichen Einfluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde
vermitteln. Neben dem Jahresabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach
die Jahresabschlüsse der Sondervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit ei-
gener Rechtspersönlichkeit (ausgenommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen
Stiftungen, der Zweckverbände, der sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger
mit kaufmännischer Rechnungslegung zu konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO be-
steht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, der Gesamtergebnisrechnung, der
Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.

(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem
Einfluss der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also
durch Kapitalkonsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert
werden soll.
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312
HGB ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenom-
men. Maßgeblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß §
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311 Abs. 1 HGB vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen
Verhältnisse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordne-
te Bedeutung haben, brauchen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden,
müssen aber gemäß § 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. de-
ren Wert wird im Jahresabschluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschrie-
benen Anschaffungskosten („at cost“) übernommen.

Die Gesamtergebnisrechnung der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden
Tochterunternehmen umfasst nachfolgende gelistete 13 Einzelaufstellungen:

- Stadt Ludwigshafen am Rhein
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und

Städtebau
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am

Rhein
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-

Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH)
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH
- Stiftung Ludwigshafener Bürger
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum

(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart
keine Abweichungen bedingt oder nicht anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den
Jahresabschluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind
dies die in § 44 Abs. 1, 3 und 4 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Die (Mindest-
)Gliederung der Gesamtergebnisrechnung ist in § 55 Abs. 1 GemHVO vorgegeben. Die
einheitliche Gliederung ist für den Vergleich mehrerer aufeinander folgender Gesamtab-
schlüsse (intertemporärer Vergleich) sowie verschiedener Gemeinden (interkommunaler
Vergleich) notwendig.

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender
Einfluss auf

Tochterorganisation
(>50%)

keine untergeordnete
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher
Einfluss auf

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete
Bedeutung

At-Equity-Methode

§§ 311 - 312 HGB

Weder
beherrschender,

noch maßgeblicher
Einfluss oder

untergeordnete
Bedeutung

wird im
Gesamtabschluss
nicht konsolidiert

Darstellung im
Gesamtanhang
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Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2016 erstellten Jahresabschlüssen der
Tochterorganisationen, insbesondere der Gewinn- und Verlustrechnungen, entnommen
und in die jeweiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. sum-
menbildende Formatierungen ergab sich die zum 31.12.2016 erstellte Gesamtergebnis-
rechnung.

(4) Unter der Gesamtergebnisrechnungsposition 03 Erträge der sozialen Sicherung wer-
den im ersten Schritt die einzelnen Posten der Konzerntöchter aufsummiert, die der Posi-
tion zuzuordnen sind.
Nach dieser Aufsummierung erfolgen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen.

2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl

Der Rechnungsprüfungsausschuss und die Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 GemO
die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu prü-
fen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen notwen-
dige Aufklärungen und Nachweise verlangen.
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs.1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Ge-
meinden vermittelt.
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss
der Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der
ordnungsgemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbe-
ginn durch die Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen bereits
durch Dritte (zum Beispiel Wirtschaftsprüfer) erfolgt.

Die Gesamtergebnisrechnung 2016 weist einen Gesamtwert in Höhe von
-10.518.320,07 Euro aus. Auf der Position 03 Erträge der sozialen Sicherung ist ein Ge-
samtbetrag in Höhe von 104.583.780,60 Euro ausgewiesen. Dieser setzt sich aus den
jeweiligen Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen und der Stadt sowie eventuell
nötigen Konsolidierungsbuchungen zusammen:



89

Die Summe der Konsolidierungsbuchungen setzt sich aus einer Einzelkonsolidierung zu-
sammen:

Ertrags- und Aufwandskonsolidierung

Die Summengesamtergebnisrechnung ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt und
der jeweiligen Töchter:

Stadt Ludwigshafen am Rhein

GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städte-
bau

Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein

Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern
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Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH

LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH
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Service-Wohnanlage Maudach gGmbH

GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk
Ludwigshafen GmbH)

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Franz- und Käthe Ludowici Stiftung

Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen Jahresab-
schluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.

Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sit-
zung eingesehen werden.
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3. Prüfungsergebnis

3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind
nachvollziehbar und vollständig?

 Ja Nein

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf

• den Ausweis im Gesamtabschluss

ohne Beanstandung mit Beanstandung,

• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften

ohne Beanstandung mit Beanstandung.

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der
nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veran-
lassungen berichtet werden?

 Ja Nein

Bemerkungen:

Unterschrift Ausschussmitglied:

Kenntnis genommen:

1-14209  1-14  1-142

Verteiler:

1-14 11 04 10
1-14 30 19/
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss
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Rechnungsprüfungsausschuss

Anfrage durch Fraktion: Die Grünen
Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: Szabo

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10
Sitzungstermin: 13.02.2019

Prüfung des Gesamtabschlusses 2016

Prüfungsschritt 2
1. Prüfung der Gesamtergebnisrechnung – Position 09 sonstige laufende Er-

träge

Zur Prüfung ausgewählte Konten:

Position Gesamtwert der Position bei Prüfungsbeginn (25.01.2019)

Ges. Erg. 09 0 Euro

Stichproben: Gewinn- und Verlustrechnung mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen
Konsolidierungsbuchungen

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage

(1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushalts-
jahres einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres min-
destens eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maß-
geblichen Einfluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde
vermitteln. Neben dem Jahresabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach
die Jahresabschlüsse der Sondervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit ei-
gener Rechtspersönlichkeit (ausgenommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen
Stiftungen, der Zweckverbände, der sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger
mit kaufmännischer Rechnungslegung zu konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO be-
steht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, der Gesamtergebnisrechnung, der
Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.

(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem
Einfluss der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also
durch Kapitalkonsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert
werden soll.
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312
HGB ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenom-
men. Maßgeblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß §
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311 Abs. 1 HGB vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen
Verhältnisse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordne-
te Bedeutung haben, brauchen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden,
müssen aber gemäß § 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. de-
ren Wert wird im Jahresabschluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschrie-
benen Anschaffungskosten („at cost“) übernommen.

Die Gesamtergebnisrechnung der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden
Tochterunternehmen umfasst nachfolgende gelistete 13 Einzelaufstellungen:

- Stadt Ludwigshafen am Rhein
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und

Städtebau
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am

Rhein
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH - Konzern
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-

Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH)
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH
- Stiftung Ludwigshafener Bürger
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum

(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart
keine Abweichungen bedingt oder nicht anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den
Jahresabschluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind
dies die in § 44 Abs. 1, 3 und 4 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Die (Mindest-
)Gliederung der Gesamtergebnisrechnung ist in § 55 Abs. 1 GemHVO vorgegeben. Die
einheitliche Gliederung ist für den Vergleich mehrerer aufeinander folgender Gesamtab-
schlüsse (intertemporärer Vergleich) sowie verschiedener Gemeinden (interkommunaler
Vergleich) notwendig.

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender
Einfluss auf

Tochterorganisation
(>50%)

keine untergeordnete
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher
Einfluss auf

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete
Bedeutung

At-Equity-Methode

§§ 311 - 312 HGB

Weder
beherrschender,

noch maßgeblicher
Einfluss oder

untergeordnete
Bedeutung

wird im
Gesamtabschluss
nicht konsolidiert

Darstellung im
Gesamtanhang
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Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2016 erstellten Jahresabschlüssen der
Tochterorganisationen, insbesondere der Gewinn- und Verlustrechnungen, entnommen
und in die jeweiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. sum-
menbildende Formatierungen ergab sich die zum 31.12.2016 erstellte Gesamtergebnis-
rechnung.

(4) Unter der Gesamtergebnisrechnungsposition 09 „sonstige laufende Erträge“ werden
im ersten Schritt die einzelnen Posten der Konzerntöchter aufsummiert, die der Position
zuzuordnen sind.
Nach dieser Aufsummierung erfolgen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen.

2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl

Der Rechnungsprüfungsausschuss und die Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 GemO
die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu prü-
fen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen notwen-
dige Aufklärungen und Nachweise verlangen.
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs.1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Ge-
meinden vermittelt.
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss
der Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der
ordnungsgemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbe-
ginn durch die Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen bereits
durch Dritte (zum Beispiel Wirtschaftsprüfer) erfolgt.

Die Gesamtergebnisrechnung 2016 weist einen Gesamtwert in Höhe von
-10.518.320,07 Euro aus. Auf der Position 09 „sonstige laufende Erträge“ ist ein Gesamt-
betrag in Höhe von 0 Euro ausgewiesen. Dieser setzt sich aus den jeweiligen Jahresab-
schlüssen der Tochterunternehmen und der Stadt sowie eventuell nötigen Konsolidie-
rungsbuchungen zusammen:
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Der Gesamtkonsolidierungsbetrag in Höhe von -56.902.434,19 € setzt sich aus folgenden
Einzelkonsolidierungen zusammen:

Zwischenergebniseliminierung

Ertrags- und Aufwandskonsolidierung

- 1.677.182,77 € - 31.588.821,45 € - 100.650,02 € - 28.580.007,60 €= -61.946.661,84 €
Bei der Summe der Konsolidierung ergibt sich eine Differenz in Höhe von -5.044.227,65
€.
Damit die Ertragsposition nicht negativ ausgewiesen wird, wurde der Unterschiedsbetrag
-5.044.227,65 € über Pos. 18 „sonstige laufende Aufwendungen“ verrechnet.

Die Summengesamtergebnisrechnung ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt und
der jeweiligen Töchter:

Stadt Ludwigshafen am Rhein

GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städte-
bau

Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein

Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern

290.363,64 € + 6.034.123,97 € = 6.324.487,61 €

Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH
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36.550,27 € + 32.327,72 € = 68.877,99 €

LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH

Service-Wohnanlage Maudach gGmbH

GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk
Ludwigshafen GmbH)

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Franz- und Käthe Ludowici Stiftung

Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen Jahresab-
schluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.

Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sit-
zung eingesehen werden.
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3. Prüfungsergebnis

3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind
nachvollziehbar und vollständig?

 Ja Nein

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf

• den Ausweis im Gesamtabschluss

ohne Beanstandung mit Beanstandung,

• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften

ohne Beanstandung mit Beanstandung.

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der
nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veran-
lassungen berichtet werden?

 Ja Nein

Bemerkungen:

Unterschrift Ausschussmitglied:

Kenntnis genommen:

1-14209  1-14  1-142

Verteiler:

1-14 11 04 10
1-14 30 19/
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss
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Rechnungsprüfungsausschuss

Anfrage durch Fraktion: Die Grünen
Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: Szabo

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10
Sitzungstermin: 13.02.2019

Prüfung des Gesamtabschlusses 2016

Prüfungsschritt 2
2. Prüfung der Gesamtergebnisrechnung – Position 23 Erträge aus anderen

Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Zur Prüfung ausgewählte Konten:

Position Gesamtwert der Position bei Prüfungsbeginn (25.01.2019)

Ges. Erg. 23 1.991,83 Euro

Stichproben: Gewinn- und Verlustrechnung mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen
Konsolidierungsbuchungen

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage

(1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushalts-
jahres einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres min-
destens eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maß-
geblichen Einfluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde
vermitteln. Neben dem Jahresabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach
die Jahresabschlüsse der Sondervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit ei-
gener Rechtspersönlichkeit (ausgenommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen
Stiftungen, der Zweckverbände, der sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger
mit kaufmännischer Rechnungslegung zu konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO be-
steht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, der Gesamtergebnisrechnung, der
Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.

(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem
Einfluss der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also
durch Kapitalkonsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert
werden soll.
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312
HGB ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenom-
men. Maßgeblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß §
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311 Abs. 1 HGB vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen
Verhältnisse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordne-
te Bedeutung haben, brauchen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden,
müssen aber gemäß § 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. de-
ren Wert wird im Jahresabschluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschrie-
benen Anschaffungskosten („at cost“) übernommen.

Die Gesamtergebnisrechnung der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden
Tochterunternehmen umfasst nachfolgende gelistete 13 Einzelaufstellungen:

- Stadt Ludwigshafen am Rhein
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und

Städtebau
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am

Rhein
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH - Konzern
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-

Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH)
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH
- Stiftung Ludwigshafener Bürger
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum

(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart
keine Abweichungen bedingt oder nicht anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den
Jahresabschluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind
dies die in § 44 Abs. 1, 3 und 4 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Die (Mindest-
)Gliederung der Gesamtergebnisrechnung ist in § 55 Abs. 1 GemHVO vorgegeben. Die
einheitliche Gliederung ist für den Vergleich mehrerer aufeinander folgender Gesamtab-
schlüsse (intertemporärer Vergleich) sowie verschiedener Gemeinden (interkommunaler
Vergleich) notwendig.

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender
Einfluss auf

Tochterorganisation
(>50%)

keine untergeordnete
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher
Einfluss auf

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete
Bedeutung

At-Equity-Methode

§§ 311 - 312 HGB

Weder
beherrschender,

noch maßgeblicher
Einfluss oder

untergeordnete
Bedeutung

wird im
Gesamtabschluss
nicht konsolidiert

Darstellung im
Gesamtanhang
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Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2016 erstellten Jahresabschlüssen der
Tochterorganisationen, insbesondere der Gewinn- und Verlustrechnungen, entnommen
und in die jeweiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. sum-
menbildende Formatierungen ergab sich die zum 31.12.2016 erstellte Gesamtergebnis-
rechnung.

(4) Unter der Gesamtergebnisrechnungsposition 23 „Erträge aus anderen Wertpapieren
und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens“ werden im ersten Schritt die einzelnen
Posten der Konzerntöchter aufsummiert, die der Position zuzuordnen sind.
Nach dieser Aufsummierung erfolgen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen.

2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl

Der Rechnungsprüfungsausschuss und die Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 GemO
die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu prü-
fen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen notwen-
dige Aufklärungen und Nachweise verlangen.
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs.1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Ge-
meinden vermittelt.
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss
der Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der
ordnungsgemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbe-
ginn durch die Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen bereits
durch Dritte (zum Beispiel Wirtschaftsprüfer) erfolgt.

Die Gesamtergebnisrechnung 2016 weist einen Gesamtwert in Höhe von
-10.518.320,07 Euro aus. Auf der Position 23 „Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens“ ist ein Gesamtbetrag in Höhe von
1.991,83 Euro ausgewiesen. Dieser setzt sich aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der
Tochterunternehmen und der Stadt sowie eventuell nötigen Konsolidierungsbuchungen
zusammen:
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Konsolidierungsbuchungen
Auf dieser Position fanden keine Konsolidierungsbuchungen statt.

Die Summengesamtergebnisrechnung ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt und
der jeweiligen Töchter:

Stadt Ludwigshafen am Rhein

GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städte-
bau

Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein

Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern

Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH

LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH
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Service-Wohnanlage Maudach gGmbH

GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk
Ludwigshafen GmbH)

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Franz- und Käthe Ludowici Stiftung

Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen Jahresab-
schluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.

Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sit-
zung eingesehen werden.
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3. Prüfungsergebnis

3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind
nachvollziehbar und vollständig?

 Ja Nein

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf

• den Ausweis im Gesamtabschluss

ohne Beanstandung mit Beanstandung,

• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften

ohne Beanstandung mit Beanstandung.

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der
nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veran-
lassungen berichtet werden?

 Ja Nein

Bemerkungen:

Unterschrift Ausschussmitglied:

Kenntnis genommen:

1-14209  1-14  1-142

Verteiler:

1-14 11 04 10
1-14 30 19/
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss
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Rechnungsprüfungsausschuss

Anfrage durch Fraktion: Die Grünen
Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: Szabo

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10
Sitzungstermin: 13.02.2019

Prüfung des Gesamtabschlusses 2016

Prüfungsschritt 2
3. Prüfung der Gesamtergebnisrechnung – Position 27 Zins- und ähnliche Auf-

wendungen

Zur Prüfung ausgewählte Konten:

Position Gesamtwert der Position bei Prüfungsbeginn (25.01.2019)

Ges. Erg. 27 43.774.632,32 Euro

Stichproben: Gewinn- und Verlustrechnung mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen
Konsolidierungsbuchungen

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage

(1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushalts-
jahres einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres min-
destens eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maß-
geblichen Einfluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde
vermitteln. Neben dem Jahresabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach
die Jahresabschlüsse der Sondervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit ei-
gener Rechtspersönlichkeit (ausgenommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen
Stiftungen, der Zweckverbände, der sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger
mit kaufmännischer Rechnungslegung zu konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO be-
steht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, der Gesamtergebnisrechnung, der
Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.

(2) Aus o. g. Grund sind in der Summenbilanz versteckte konzerninterne Verflechtungen
zu eliminieren. § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherr-
schendem Einfluss der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidie-
rung, also durch Kapitalkonsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen
eliminiert werden soll.
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312
HGB ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenom-
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men. Maßgeblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß §
311 Abs. 1 HGB vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen
Verhältnisse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordne-
te Bedeutung haben, brauchen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden,
müssen aber gemäß § 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. de-
ren Wert wird im Jahresabschluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschrie-
benen Anschaffungskosten („at cost“) übernommen.

Die Gesamtergebnisrechnung der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden
Tochterunternehmen umfasst nachfolgende gelistete 13 Einzelaufstellungen:

- Stadt Ludwigshafen am Rhein
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und

Städtebau
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am

Rhein
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH - Konzern
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-

Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH)
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH
- Stiftung Ludwigshafener Bürger
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum

(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart
keine Abweichungen bedingt oder nicht anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den
Jahresabschluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind
dies die in § 44 Abs. 1, 3 und 4 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Die (Mindest-
)Gliederung der Gesamtergebnisrechnung ist in § 55 Abs. 1 GemHVO vorgegeben. Die
einheitliche Gliederung ist für den Vergleich mehrerer aufeinander folgender Gesamtab-
schlüsse (intertemporärer Vergleich) sowie verschiedener Gemeinden (interkommunaler
Vergleich) notwendig.

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender
Einfluss auf

Tochterorganisation
(>50%)

keine untergeordnete
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher
Einfluss auf

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete
Bedeutung

At-Equity-Methode

§§ 311 - 312 HGB

Weder
beherrschender,

noch maßgeblicher
Einfluss oder

untergeordnete
Bedeutung

wird im
Gesamtabschluss
nicht konsolidiert

Darstellung im
Gesamtanhang
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Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2016 erstellten Jahresabschlüssen der
Tochterorganisationen, insbesondere der Gewinn- und Verlustrechnungen, entnommen
und in die jeweiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. sum-
menbildende Formatierungen ergab sich die zum 31.12.2016 erstellte Gesamtergebnis-
rechnung.

(4) Unter der Gesamtergebnisrechnungsposition 27 „Zins- und sonstige Aufwendungen“
werden im ersten Schritt die einzelnen Posten der Konzerntöchter aufsummiert, die der
Position zuzuordnen sind.
Nach dieser Aufsummierung erfolgen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen.

2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl

Der Rechnungsprüfungsausschuss und die Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 GemO
die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu prü-
fen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen notwen-
dige Aufklärungen und Nachweise verlangen.
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs.1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Ge-
meinden vermittelt.
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss
der Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der
ordnungsgemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbe-
ginn durch die Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen bereits
durch Dritte (zum Beispiel Wirtschaftsprüfer) erfolgt.

Die Gesamtergebnisrechnung 2016 weist einen Gesamtwert in Höhe von
-10.518.320,07 Euro aus. Auf der Position 27 „Zins- und sonstige Aufwendungen“ ist ein
Gesamtbetrag in Höhe von 43.774.632,32 Euro ausgewiesen. Dieser setzt sich aus den
jeweiligen Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen und der Stadt sowie eventuell
nötigen Konsolidierungsbuchungen zusammen:
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Die Summe der Konsolidierungsbuchungen setzt sich zusammenaus folgenden Einzel-
konsolidierungen:

74.584,57 € + 19.272,51 € = 93.857,08 €

Die Summengesamtergebnisrechnung ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt und
der jeweiligen Töchter:

Stadt Ludwigshafen am Rhein

40.531.485,67 € - 17.756.379,92 € = 22.775.105,75 €

GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städte-
bau

Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein

Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern

Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH
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WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH

LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH

Service-Wohnanlage Maudach gGmbH

GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk
Ludwigshafen GmbH)

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Franz- und Käthe Ludowici Stiftung

Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen Jahresab-
schluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.

Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sit-
zung eingesehen werden.



110

3. Prüfungsergebnis

3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind
nachvollziehbar und vollständig?

 Ja Nein

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf

• den Ausweis im Gesamtabschluss

ohne Beanstandung mit Beanstandung,

• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften

ohne Beanstandung mit Beanstandung.

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der
nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veran-
lassungen berichtet werden?

 Ja Nein

Bemerkungen:

Unterschrift Ausschussmitglied:

Kenntnis genommen:

1-14209  1-14  1-142

Verteiler:

1-14 11 04 10
1-14 30 19/
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss
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Rechnungsprüfungsausschuss

Anfrage durch Fraktion: CDU
Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: Szabo

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10
Sitzungstermin: 13.02.2019

Prüfung des Gesamtabschlusses 2016

Prüfungsschritt 2
4. Prüfung der Gesamtergebnisrechnung – Position 31 außerordentliche Auf-

wendungen

Zur Prüfung ausgewählte Konten:

Position Gesamtwert der Position bei Prüfungsbeginn (25.01.2019)

Ges. Erg. 31 0 Euro

Stichproben: Gewinn- und Verlustrechnung mit den dazugehörigen Jahresabschlüssen
Konsolidierungsbuchungen

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage

(1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden Haushalts-
jahres einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines Haushaltsjahres min-
destens eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden oder maß-
geblichen Einfluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss soll unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde
vermitteln. Neben dem Jahresabschluss der Stadt Ludwigshafen am Rhein sind demnach
die Jahresabschlüsse der Sondervermögen, der Unternehmen und Einrichtungen mit ei-
gener Rechtspersönlichkeit (ausgenommen Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen
Stiftungen, der Zweckverbände, der sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger
mit kaufmännischer Rechnungslegung zu konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO be-
steht der Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, der Gesamtergebnisrechnung, der
Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.

(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem
Einfluss der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also
durch Kapitalkonsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert
werden soll.
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312
HGB ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % angenom-
men. Maßgeblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% gemäß §
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311 Abs. 1 HGB vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der tatsächlichen
Verhältnisse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine untergeordne-
te Bedeutung haben, brauchen diese in den Gesamtabschluss nicht konsolidiert werden,
müssen aber gemäß § 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang dargestellt werden bzw. de-
ren Wert wird im Jahresabschluss der Stadt unter Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschrie-
benen Anschaffungskosten („at cost“) übernommen.

Die Gesamtergebnisrechnung der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden
Tochterunternehmen umfasst nachfolgende gelistete 13 Einzelaufstellungen:

- Stadt Ludwigshafen am Rhein
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und

Städtebau
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am

Rhein
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH - Konzern
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-

Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH)
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH
- Stiftung Ludwigshafener Bürger
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum

(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart
keine Abweichungen bedingt oder nicht anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den
Jahresabschluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind
dies die in § 44 Abs. 1, 3 und 4 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Die (Mindest-
)Gliederung der Gesamtergebnisrechnung ist in § 55 Abs. 1 GemHVO vorgegeben. Die
einheitliche Gliederung ist für den Vergleich mehrerer aufeinander folgender Gesamtab-
schlüsse (intertemporärer Vergleich) sowie verschiedener Gemeinden (interkommunaler
Vergleich) notwendig.

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender
Einfluss auf

Tochterorganisation
(>50%)

keine untergeordnete
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher
Einfluss auf

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete
Bedeutung

At-Equity-Methode

§§ 311 - 312 HGB

Weder
beherrschender,

noch maßgeblicher
Einfluss oder

untergeordnete
Bedeutung

wird im
Gesamtabschluss
nicht konsolidiert

Darstellung im
Gesamtanhang
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Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2016 erstellten Jahresabschlüssen der
Tochterorganisationen, insbesondere der Gewinn- und Verlustrechnungen, entnommen
und in die jeweiligen Teilbilanzen übertragen. Durch entsprechende Formeln bzw. sum-
menbildende Formatierungen ergab sich die zum 31.12.2016 erstellte Gesamtergebnis-
rechnung.

(4) Unter der Gesamtergebnisrechnungsposition 31 „außerordentliche Aufwendungen
(einschließlich der Aufwendungen aus der außerordentlichen Abschreibung eines Ge-
schäfts- oder Firmenwertes aus der Erstkonsolidierung)“ werden im ersten Schritt die ein-
zelnen Posten der Konzerntöchter aufsummiert, die der Position zuzuordnen sind.
Nach dieser Aufsummierung erfolgen gegebenenfalls noch Konsolidierungsbuchungen.

2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl

Der Rechnungsprüfungsausschuss und die Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 GemO
die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu prü-
fen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen notwen-
dige Aufklärungen und Nachweise verlangen.
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs.1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Ge-
meinden vermittelt.
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss
der Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der
ordnungsgemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei Prüfungsbe-
ginn durch die Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den Tochterunternehmen bereits
durch Dritte (zum Beispiel Wirtschaftsprüfer) erfolgt.

Die Gesamtergebnisrechnung 2016 weist einen Gesamtwert in Höhe von
-10.518.320,07 Euro aus. Auf der Position 31 „außerordentliche Aufwendungen (ein-
schließlich der Aufwendungen aus der außerordentlichen Abschreibung eines Geschäfts-
oder Firmenwertes aus der Erstkonsolidierung)“ ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 0 Euro
ausgewiesen. Dieser setzt sich aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der Tochterunter-
nehmen und der Stadt sowie eventuell nötigen Konsolidierungsbuchungen zusammen:
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Konsolidierungsbuchungen
Auf dieser Position fanden keine Konsolidierungsbuchungen statt.

Die Summengesamtergebnisrechnung ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt und
der jeweiligen Töchter:

Stadt Ludwigshafen am Rhein

GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und Städte-
bau

Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein

Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern
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Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern

LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH
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WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH

LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH

Service-Wohnanlage Maudach gGmbH
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GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk
Ludwigshafen GmbH)

Stiftung Ludwigshafener Bürger

Franz- und Käthe Ludowici Stiftung

Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen Jahresab-
schluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.

Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der Sit-
zung eingesehen werden.
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3. Prüfungsergebnis

3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind
nachvollziehbar und vollständig?

 Ja Nein

3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf

• den Ausweis im Gesamtabschluss

ohne Beanstandung mit Beanstandung,

• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften

ohne Beanstandung mit Beanstandung.

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der
nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veran-
lassungen berichtet werden?

 Ja Nein

Bemerkungen:

Unterschrift Ausschussmitglied:

Kenntnis genommen:

1-14209  1-14  1-142

Verteiler:

1-14 11 04 10
1-14 30 19/
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss
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2.6 Nichtöffentliche Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 

03.04.2019 

TOP 1 Gesamtabschluss 2016  

Prüfung der Gesamtergebnisrechnung  

Prüfung Schritt 2 

 

Feststellung der Prüfungsergebnisse durch die Ausschussmitglieder: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: Die Grünen 

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: Herr Szabo 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 

Sitzungstermin: 03.04.2019 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2016 

Prüfungsschritt 2 
Prüfung der Gesamtfinanzrechnung – Position 5 Zunahme/Abnahme der Vorräte, 

der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht 

der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Position Gesamtwert der Position bei Prüfungsbeginn (12.03.2019) 

5 Zunahme/Abnahme der 
Vorräte, der Forderungen 
aus Lieferungen und 
Leistungen sowie anderer 
Aktiva, die nicht der 
Investitions- oder 
Finanzierungstätigkeit 
zuzuordnen sind 

21.368.230,25 Euro 

Stichproben: Jahresabschlüsse des Vollkonsolidierungskreises 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden 
Haushaltsjahres einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines 
Haushaltsjahres mindestens eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem 
beherrschenden oder maßgeblichen Einfluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss 
soll unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und 
Ertragslage der Gemeinde vermitteln. Neben dem Jahresabschluss der Stadt 
Ludwigshafen am Rhein sind demnach die Jahresabschlüsse der Sondervermögen, der 
Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (ausgenommen 
Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckverbände, der 
sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer 
Rechnungslegung zu konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der 
Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, der Gesamtergebnisrechnung, der 
Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.  
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(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem 
Einfluss der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also 
durch Kapitalkonsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert 
werden soll.  
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht 
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312 
HGB ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % 
angenommen. Maßgeblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% 
gemäß § 311 Abs. 1 HGB vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der 
tatsächlichen Verhältnisse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine 
untergeordnete Bedeutung haben, brauchen diese in den Gesamtabschluss nicht 
konsolidiert werden, müssen aber gemäß § 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang 
dargestellt werden bzw. deren Wert wird im Jahresabschluss der Stadt unter 
Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschriebenen Anschaffungskosten („at cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Gesamtfinanzrechnung der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden 
Tochterunternehmen umfasst nachfolgende gelistete 13 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-

Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 

 

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang
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(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart 
keine Abweichungen bedingt oder nicht anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den 
Jahresabschluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind 
dies die in § 45 Abs. 1, 3 und 4 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Die (Mindest-
)Gliederung der Gesamtfinanzrechnung ist in § 55 Abs. 1 GemHVO vorgegeben. Die 
einheitliche Gliederung ist für den Vergleich mehrerer aufeinander folgender 
Gesamtabschlüsse (intertemporärer Vergleich) sowie verschiedener Gemeinden 
(interkommunaler Vergleich) notwendig.  
 
(4) Auf die Gesamtfinanzrechnung kann gemäß § 56 Abs. 2 GemHVO der Deutsche 

Rechnungslegungs Standard Nr.21 (DRS 21) „Kapitalflussrechnung“ entsprechend 

angewandt werden.  

Da sich die privatwirtschaftlich orientierte Kapitalflussrechnung nach DRS 21 und deren 
Gliederungskonzept im Rahmen der Konsolidierung nicht ohne Weiteres auf die 
Kommunale Doppik übertragen lässt, kann die Gemeinde laut VV Nr. 1 zu § 56 GemHVO 
die Gesamtfinanzrechnung in der aggregierten Form des Abs. 1 erstellen. Hierbei wird es 
als ausreichend betrachtet, wenn die Finanzmittelbestände der Gemeinde und der 
Tochterorganisationen sowie deren Veränderungen im Haushalts(vor)jahr dargestellt 
werden. 
 
Sofern die Gemeinden bei der Aufstellung der Gesamtfinanzrechnung von der 
Anwendung der Kapitalflussrechnung nach DRS 21 Gebrauch machen, ist laut VV Nr. 2 
zu § 56 GemHVO die sogenannte Einheitstheorie zu beachten, wonach die 
Konzerneinheiten (Tochterorganisationen) so in die Gesamtfinanzrechnung 
einzubeziehen sind, als würde es sich um nur ein einziges Unternehmen handeln. In der 
Kapitalflussrechnung nach DRS 21 sind die Zahlungsströme getrennt nach den Cashflows 
aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der 
Finanzierungstätigkeit darzustellen. Hierbei entspricht die Summe der Cashflows aus 
diesen drei Tätigkeitsbereichen der Veränderung des Finanzmittelbestandes in der 
Berichtsperiode, soweit diese nicht auf Wechselkurs-, Konsolidierungskreis- oder 
sonstigen bewertungsbedingten Wertänderungen beruht. 
 
Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2016 erstellten Jahresabschlüssen der 
Tochterorganisationen entnommen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbildende 
Formatierungen ergab sich die zum 31.12.2016 erstellte Gesamtfinanzrechnung.  
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen 
notwendige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs.1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung für Gemeinden vermittelt.  
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss 
der Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der 
ordnungsgemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei 
Prüfungsbeginn durch den Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den 
Tochterunternehmen bereits durch Dritte (z.Bsp. Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
Die Gesamtfinanzrechnung 2016 weist einen Finanzmittelfonds am Ende der Periode im 
Wert von 41.878.759,62 Euro aus. Auf der Position 5 „Zunahme/Abnahme der Vorräte, 
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der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der 
Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind“ ist ein Gesamtbetrag in Höhe 
von 21.368.230,25 Euro ausgewiesen. Dieser setzt sich aus den jeweiligen 
Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen und der Stadt zusammen: 
 

 
 
Der Wert der Unternehmen für diese Position wird entweder  
a. aus der Kapitalflussrechnung übernommen oder  
b. aus der Bilanz errechnet. Dabei werden die Unterschiede zum Vorjahr der Positionen 
Vorräte, Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungsposten mit folgender Formel 
zusammengerechnet:  
(Vorräte 2015 - Vorräte 2016) + (Forderungen 2015 - Forderungen 2016) + (ARAP 2015 - 
ARAP 2016) 
 
 
Die Gesamtfinanzrechnung ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt und der 
jeweiligen Töchter: 
 
Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 
 

 
 
In die Formel (siehe b.) eingesetzt ergibt sich folgende Berechnung: 
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Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) – Konzern 

 
 
 
GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 
Städtebau 

 
 
 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH – Konzern 

 
 
 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 
 
 
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  

 
 
 
GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk 
Ludwigshafen GmbH) 

 
 
 
LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  

 
 
In die Formel (siehe b.) eingesetzt ergibt sich folgende Berechnung: 
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Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 

 
 
 
WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 

 
 
In die Formel (siehe b.) eingesetzt ergibt sich folgende Berechnung: 

 
 
 
Stiftung Ludwigshafener Bürger 

 

 
 
In die Formel (siehe b.) eingesetzt ergibt sich folgende Berechnung: 
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Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 

 

 
 
In die Formel (siehe b.) eingesetzt ergibt sich folgende Berechnung: 

 
 
 
Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen 
Jahresabschluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.  
 
 
 
Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der 
Sitzung eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14  1-142 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 

1-14 30 19/ 

Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: SPD 

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: Herr Szabo 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 

Sitzungstermin: 03.04.2019 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2016 

Prüfungsschritt 2 
1 Prüfung der Gesamtfinanzrechnung – Position 7 Gewinn/Verlust aus 

dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Position Gesamtwert der Position bei Prüfungsbeginn (12.03.2019) 

7 Gewinn/Verlust aus dem 
Abgang von Gegenständen 
des Anlagevermögens 

2.327.196,86 Euro 

Stichproben: Jahresabschlüsse des Vollkonsolidierungskreises 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden 
Haushaltsjahres einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines 
Haushaltsjahres mindestens eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem 
beherrschenden oder maßgeblichen Einfluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss 
soll unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und 
Ertragslage der Gemeinde vermitteln. Neben dem Jahresabschluss der Stadt 
Ludwigshafen am Rhein sind demnach die Jahresabschlüsse der Sondervermögen, der 
Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (ausgenommen 
Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckverbände, der 
sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer 
Rechnungslegung zu konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der 
Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, der Gesamtergebnisrechnung, der 
Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.  
 
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem 
Einfluss der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also 
durch Kapitalkonsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert 
werden soll.  
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Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht 
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312 
HGB ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % 
angenommen. Maßgeblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% 
gemäß § 311 Abs. 1 HGB vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der 
tatsächlichen Verhältnisse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine 
untergeordnete Bedeutung haben, brauchen diese in den Gesamtabschluss nicht 
konsolidiert werden, müssen aber gemäß § 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang 
dargestellt werden bzw. deren Wert wird im Jahresabschluss der Stadt unter 
Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschriebenen Anschaffungskosten („at cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Gesamtfinanzrechnung der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden 
Tochterunternehmen umfasst nachfolgende gelistete 13 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-

Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart 
keine Abweichungen bedingt oder nicht anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den 
Jahresabschluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind 
dies die in § 45 Abs. 1, 3 und 4 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Die (Mindest-

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang
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)Gliederung der Gesamtfinanzrechnung ist in § 55 Abs. 1 GemHVO vorgegeben. Die 
einheitliche Gliederung ist für den Vergleich mehrerer aufeinander folgender 
Gesamtabschlüsse (intertemporärer Vergleich) sowie verschiedener Gemeinden 
(interkommunaler Vergleich) notwendig.  
 
(4) Auf die Gesamtfinanzrechnung kann gemäß § 56 Abs. 2 GemHVO der Deutsche 

Rechnungslegungs Standard Nr.21 (DRS 21) „Kapitalflussrechnung“ entsprechend 

angewandt werden.  

Da sich die privatwirtschaftlich orientierte Kapitalflussrechnung nach DRS 21 und deren 
Gliederungskonzept im Rahmen der Konsolidierung nicht ohne Weiteres auf die 
Kommunale Doppik übertragen lässt, kann die Gemeinde laut VV Nr. 1 zu § 56 GemHVO 
die Gesamtfinanzrechnung in der aggregierten Form des Abs. 1 erstellen. Hierbei wird es 
als ausreichend betrachtet, wenn die Finanzmittelbestände der Gemeinde und der 
Tochterorganisationen sowie deren Veränderungen im Haushalts(vor)jahr dargestellt 
werden. 
 
Sofern die Gemeinden bei der Aufstellung der Gesamtfinanzrechnung von der 
Anwendung der Kapitalflussrechnung nach DRS 21 Gebrauch machen, ist laut VV Nr. 2 
zu § 56 GemHVO die sogenannte Einheitstheorie zu beachten, wonach die 
Konzerneinheiten (Tochterorganisationen) so in die Gesamtfinanzrechnung 
einzubeziehen sind, als würde es sich um nur ein einziges Unternehmen handeln. In der 
Kapitalflussrechnung nach DRS 21 sind die Zahlungsströme getrennt nach den Cashflows 
aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der 
Finanzierungstätigkeit darzustellen. Hierbei entspricht die Summe der Cashflows aus 
diesen drei Tätigkeitsbereichen der Veränderung des Finanzmittelbestandes in der 
Berichtsperiode, soweit diese nicht auf Wechselkurs-, Konsolidierungskreis- oder 
sonstigen bewertungsbedingten Wertänderungen beruht. 
 
Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2016 erstellten Jahresabschlüssen der 
Tochterorganisationen entnommen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbildende 
Formatierungen ergab sich die zum 31.12.2016 erstellte Gesamtfinanzrechnung.  
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen 
notwendige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs.1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung für Gemeinden vermittelt.  
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss 
der Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der 
ordnungsgemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei 
Prüfungsbeginn durch den Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den 
Tochterunternehmen bereits durch Dritte (z.Bsp. Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
Die Gesamtfinanzrechnung 2016 weist einen Finanzmittelfonds am Ende der Periode im 
Wert von 41.878.759,62 Euro aus. Auf der Position 7 „Gewinn/Verlust aus dem Abgang 
von Gegenständen des Anlagevermögens“ ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 
2.327.196,86 Euro ausgewiesen. Dieser setzt sich aus den jeweiligen Jahresabschlüssen 
der Tochterunternehmen und der Stadt zusammen: 
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Die Gesamtfinanzrechnung ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt und der 
jeweiligen Töchter: 
 
Stadt Ludwigshafen am Rhein  
 
Der Betrag setzt sich aus Gewinnen in Höhe von 4.309.911,86 Euro und Verlusten in 
Höhe von 1.386.715 Euro zusammen. 
 
Der Gewinn wird über die Summen Saldenliste der Kontenart 461 „Erträge aus der 
Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des 
Umlaufvermögens“ 

 
 
Der Verlust wird ermittelt über die Summen Saldenliste ausgewählter Konten der 
Kontenart 565 „Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und 
des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in 
Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen“. 

 
 
Gewinne werden abgezogen, Verluste zuaddiert, es ergibt sich folgende Berechnung: 
1.386.715,00 Euro (Verlust) - 4.309.911,86 Euro (Gewinn) = -2.923.196,86 Euro 
 
 
Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
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GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 
Städtebau 

 
 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH – Konzern 

 
 
 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein  

 
 
 
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
Kein Wert im Jahresabschluss ausgewiesen, der dieser Position zugeordnet werden 
konnte.  
 
 
GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk 
Ludwigshafen GmbH) 

 
 
 
LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
Kein Wert im Jahresabschluss ausgewiesen, der dieser Position zugeordnet werden 
konnte. 
 
 
Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
Kein Wert im Jahresabschluss ausgewiesen, der dieser Position zugeordnet werden 
konnte. 
 
 
WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
Auskunftsgemäß 2-114 wurde wegen nachrangiger Bedeutung seitens der GAG 
Ludwigshafen am Rhein AG keine Kapitalflussrechnung für die WGS Wohnungs-, 
Gewerbe- und Städtebau mbH erstellt. 
 
 
Stiftung Ludwigshafener Bürger 
Kein Wert im Jahresabschluss ausgewiesen, der dieser Position zugeordnet werden 
konnte. 
 
 
Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
Kein Wert im Jahresabschluss ausgewiesen, der dieser Position zugeordnet werden 
konnte. 
 
 
Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen 
Jahresabschluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.  
 
Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der 
Sitzung eingesehen werden.  
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   

 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14  1-142 

 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 

1-14 30 19/ 

Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: CDU 

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: Herr Szabo 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 

Sitzungstermin: 03.04.2019 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2016 

Prüfungsschritt 2 
Prüfung der Gesamtfinanzrechnung – Position 9 Sonstige Beteiligungserträge 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Position Gesamtwert der Position bei Prüfungsbeginn (12.03.2019) 

9 Sonstige 
Beteiligungserträge 

- 173.000,00 Euro 

Stichproben: Jahresabschlüsse des Vollkonsolidierungskreises 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden 
Haushaltsjahres einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines 
Haushaltsjahres mindestens eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem 
beherrschenden oder maßgeblichen Einfluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss 
soll unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und 
Ertragslage der Gemeinde vermitteln. Neben dem Jahresabschluss der Stadt 
Ludwigshafen am Rhein sind demnach die Jahresabschlüsse der Sondervermögen, der 
Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (ausgenommen 
Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckverbände, der 
sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer 
Rechnungslegung zu konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der 
Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, der Gesamtergebnisrechnung, der 
Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.  
 
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem 
Einfluss der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also 
durch Kapitalkonsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert 
werden soll.  
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht 
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312 
HGB ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % 
angenommen. Maßgeblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% 
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gemäß § 311 Abs. 1 HGB vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der 
tatsächlichen Verhältnisse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine 
untergeordnete Bedeutung haben, brauchen diese in den Gesamtabschluss nicht 
konsolidiert werden, müssen aber gemäß § 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang 
dargestellt werden bzw. deren Wert wird im Jahresabschluss der Stadt unter 
Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschriebenen Anschaffungskosten („at cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Gesamtfinanzrechnung der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden 
Tochterunternehmen umfasst nachfolgende gelistete 13 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-

Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart 
keine Abweichungen bedingt oder nicht anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den 
Jahresabschluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind 
dies die in § 45 Abs. 1, 3 und 4 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Die (Mindest-
)Gliederung der Gesamtfinanzrechnung ist in § 55 Abs. 1 GemHVO vorgegeben. Die 
einheitliche Gliederung ist für den Vergleich mehrerer aufeinander folgender 
Gesamtabschlüsse (intertemporärer Vergleich) sowie verschiedener Gemeinden 
(interkommunaler Vergleich) notwendig.  

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang
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(4) Auf die Gesamtfinanzrechnung kann gemäß § 56 Abs. 2 GemHVO der Deutsche 

Rechnungslegungs Standard Nr.21 (DRS 21) „Kapitalflussrechnung“ entsprechend 

angewandt werden.  

Da sich die privatwirtschaftlich orientierte Kapitalflussrechnung nach DRS 21 und deren 
Gliederungskonzept im Rahmen der Konsolidierung nicht ohne Weiteres auf die 
Kommunale Doppik übertragen lässt, kann die Gemeinde laut VV Nr. 1 zu § 56 GemHVO 
die Gesamtfinanzrechnung in der aggregierten Form des Abs. 1 erstellen. Hierbei wird es 
als ausreichend betrachtet, wenn die Finanzmittelbestände der Gemeinde und der 
Tochterorganisationen sowie deren Veränderungen im Haushalts(vor)jahr dargestellt 
werden. 
 
Sofern die Gemeinden bei der Aufstellung der Gesamtfinanzrechnung von der 
Anwendung der Kapitalflussrechnung nach DRS 21 Gebrauch machen, ist laut VV Nr. 2 
zu § 56 GemHVO die sogenannte Einheitstheorie zu beachten, wonach die 
Konzerneinheiten (Tochterorganisationen) so in die Gesamtfinanzrechnung 
einzubeziehen sind, als würde es sich um nur ein einziges Unternehmen handeln. In der 
Kapitalflussrechnung nach DRS 21 sind die Zahlungsströme getrennt nach den Cashflows 
aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der 
Finanzierungstätigkeit darzustellen. Hierbei entspricht die Summe der Cashflows aus 
diesen drei Tätigkeitsbereichen der Veränderung des Finanzmittelbestandes in der 
Berichtsperiode, soweit diese nicht auf Wechselkurs-, Konsolidierungskreis- oder 
sonstigen bewertungsbedingten Wertänderungen beruht. 
 
Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2016 erstellten Jahresabschlüssen der 
Tochterorganisationen entnommen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbildende 
Formatierungen ergab sich die zum 31.12.2016 erstellte Gesamtfinanzrechnung.  
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen 
notwendige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs.1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung für Gemeinden vermittelt.  
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss 
der Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der 
ordnungsgemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei 
Prüfungsbeginn durch den Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den 
Tochterunternehmen bereits durch Dritte (z.Bsp. Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
Die Gesamtfinanzrechnung 2016 weist einen Finanzmittelfonds am Ende der Periode im 
Wert von 41.878.759,62 Euro aus. Auf der Position 9 „Sonstige Beteiligungserträge“ ist 
ein Gesamtbetrag in Höhe von - 173.000,00 Euro ausgewiesen. Dieser setzt sich aus den 
jeweiligen Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen und der Stadt zusammen: 
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Die Gesamtfinanzrechnung ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt und der 
jeweiligen Töchter: 
 
Stadt Ludwigshafen am Rhein  
Kein Wert im Jahresabschluss ausgewiesen, der dieser Position zugeordnet werden 
konnte. 
 
Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 

 
 
GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 
Städtebau 
Kein Wert im Jahresabschluss ausgewiesen, der dieser Position zugeordnet werden 
konnte. 
 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH – Konzern 
Kein Wert im Jahresabschluss ausgewiesen, der dieser Position zugeordnet werden 
konnte. 
 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein  
Kein Wert im Jahresabschluss ausgewiesen, der dieser Position zugeordnet werden 
konnte. 
 
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
Kein Wert im Jahresabschluss ausgewiesen, der dieser Position zugeordnet werden 
konnte.  
 
GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk 
Ludwigshafen GmbH) 
Kein Wert im Jahresabschluss ausgewiesen, der dieser Position zugeordnet werden 
konnte. 
 
LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
Kein Wert im Jahresabschluss ausgewiesen, der dieser Position zugeordnet werden 
konnte. 
 
Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
Kein Wert im Jahresabschluss ausgewiesen, der dieser Position zugeordnet werden 
konnte. 
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WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
Auskunftsgemäß 2-114 wurde wegen nachrangiger Bedeutung seitens der GAG 
Ludwigshafen am Rhein AG keine Kapitalflussrechnung für die WGS Wohnungs-, 
Gewerbe- und Städtebau mbH erstellt. 
 
Stiftung Ludwigshafener Bürger 
Kein Wert im Jahresabschluss ausgewiesen, der dieser Position zugeordnet werden 
konnte. 
 
Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
Kein Wert im Jahresabschluss ausgewiesen, der dieser Position zugeordnet werden 
konnte. 
 
Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen 
Jahresabschluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.  
 
 
 
Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der 
Sitzung eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14  1-142 
 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 

1-14 30 19/ 

Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: Die Grünen 

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: Herr Szabo 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 

Sitzungstermin: 03.04.2019 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2016 

Prüfungsschritt 2 
2 Prüfung der Gesamtfinanzrechnung – Position 25 Auszahlungen 

aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen 

Finanzdisposition 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Position Gesamtwert der Position bei Prüfungsbeginn (12.03.2019) 

25 Auszahlungen aufgrund 
von Finanzmittelanlagen im 
Rahmen der kurzfristigen 
Finanzdisposition 

0,00 Euro 

Stichproben: Jahresabschlüsse des Vollkonsolidierungskreises 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden 
Haushaltsjahres einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines 
Haushaltsjahres mindestens eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem 
beherrschenden oder maßgeblichen Einfluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss 
soll unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und 
Ertragslage der Gemeinde vermitteln. Neben dem Jahresabschluss der Stadt 
Ludwigshafen am Rhein sind demnach die Jahresabschlüsse der Sondervermögen, der 
Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (ausgenommen 
Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckverbände, der 
sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer 
Rechnungslegung zu konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der 
Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, der Gesamtergebnisrechnung, der 
Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.  
 
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem 
Einfluss der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also 
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durch Kapitalkonsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert 
werden soll.  
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht 
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312 
HGB ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % 
angenommen. Maßgeblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% 
gemäß § 311 Abs. 1 HGB vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der 
tatsächlichen Verhältnisse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine 
untergeordnete Bedeutung haben, brauchen diese in den Gesamtabschluss nicht 
konsolidiert werden, müssen aber gemäß § 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang 
dargestellt werden bzw. deren Wert wird im Jahresabschluss der Stadt unter 
Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschriebenen Anschaffungskosten („at cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Gesamtfinanzrechnung der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden 
Tochterunternehmen umfasst nachfolgende gelistete 13 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-

Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart 
keine Abweichungen bedingt oder nicht anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den 

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang
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Jahresabschluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind 
dies die in § 45 Abs. 1, 3 und 4 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Die (Mindest-
)Gliederung der Gesamtfinanzrechnung ist in § 55 Abs. 1 GemHVO vorgegeben. Die 
einheitliche Gliederung ist für den Vergleich mehrerer aufeinander folgender 
Gesamtabschlüsse (intertemporärer Vergleich) sowie verschiedener Gemeinden 
(interkommunaler Vergleich) notwendig.  
 
(4) Auf die Gesamtfinanzrechnung kann gemäß § 56 Abs. 2 GemHVO der Deutsche 

Rechnungslegungs Standard Nr.21 (DRS 21) „Kapitalflussrechnung“ entsprechend 

angewandt werden.  

Da sich die privatwirtschaftlich orientierte Kapitalflussrechnung nach DRS 21 und deren 
Gliederungskonzept im Rahmen der Konsolidierung nicht ohne Weiteres auf die 
Kommunale Doppik übertragen lässt, kann die Gemeinde laut VV Nr. 1 zu § 56 GemHVO 
die Gesamtfinanzrechnung in der aggregierten Form des Abs. 1 erstellen. Hierbei wird es 
als ausreichend betrachtet, wenn die Finanzmittelbestände der Gemeinde und der 
Tochterorganisationen sowie deren Veränderungen im Haushalts(vor)jahr dargestellt 
werden. 
 
Sofern die Gemeinden bei der Aufstellung der Gesamtfinanzrechnung von der 
Anwendung der Kapitalflussrechnung nach DRS 21 Gebrauch machen, ist laut VV Nr. 2 
zu § 56 GemHVO die sogenannte Einheitstheorie zu beachten, wonach die 
Konzerneinheiten (Tochterorganisationen) so in die Gesamtfinanzrechnung 
einzubeziehen sind, als würde es sich um nur ein einziges Unternehmen handeln. In der 
Kapitalflussrechnung nach DRS 21 sind die Zahlungsströme getrennt nach den Cashflows 
aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der 
Finanzierungstätigkeit darzustellen. Hierbei entspricht die Summe der Cashflows aus 
diesen drei Tätigkeitsbereichen der Veränderung des Finanzmittelbestandes in der 
Berichtsperiode, soweit diese nicht auf Wechselkurs-, Konsolidierungskreis- oder 
sonstigen bewertungsbedingten Wertänderungen beruht. 
 
Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2016 erstellten Jahresabschlüssen der 
Tochterorganisationen entnommen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbildende 
Formatierungen ergab sich die zum 31.12.2016 erstellte Gesamtfinanzrechnung.  
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen 
notwendige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs.1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung für Gemeinden vermittelt.  
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss 
der Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der 
ordnungsgemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei 
Prüfungsbeginn durch den Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den 
Tochterunternehmen bereits durch Dritte (z.Bsp. Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
Die Gesamtfinanzrechnung 2016 weist einen Finanzmittelfonds am Ende der Periode im 
Wert von 41.878.759,62 Euro aus. Auf der Position 25 „Auszahlungen aufgrund von 
Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition“ ist ein Gesamtbetrag 
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in Höhe von 0,00 Euro ausgewiesen. Dieser setzt sich aus den jeweiligen 
Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen und der Stadt zusammen: 
 

 
 
Die Gesamtfinanzrechnung ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt und der 
jeweiligen Töchter: 
 
Stadt Ludwigshafen am Rhein  
Kein Wert im Jahresabschluss ausgewiesen, der dieser Position zugeordnet werden 
konnte. 
 
Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
Kein Wert im Jahresabschluss ausgewiesen, der dieser Position zugeordnet werden 
konnte. 
 
GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 
Städtebau 
Kein Wert im Jahresabschluss ausgewiesen, der dieser Position zugeordnet werden 
konnte. 
 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH – Konzern 
Kein Wert im Jahresabschluss ausgewiesen, der dieser Position zugeordnet werden 
konnte. 
 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein  
Kein Wert im Jahresabschluss ausgewiesen, der dieser Position zugeordnet werden 
konnte. 
 
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
Kein Wert im Jahresabschluss ausgewiesen, der dieser Position zugeordnet werden 
konnte.  
 
GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk 
Ludwigshafen GmbH) 
Kein Wert im Jahresabschluss ausgewiesen, der dieser Position zugeordnet werden 
konnte. 
 
LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
Kein Wert im Jahresabschluss ausgewiesen, der dieser Position zugeordnet werden 
konnte. 
 
Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
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Kein Wert im Jahresabschluss ausgewiesen, der dieser Position zugeordnet werden 
konnte. 
 
WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
Auskunftsgemäß 2-114 wurde wegen nachrangiger Bedeutung seitens der GAG 
Ludwigshafen am Rhein AG keine Kapitalflussrechnung für die WGS Wohnungs-, 
Gewerbe- und Städtebau mbH erstellt. 
 
Stiftung Ludwigshafener Bürger 
Kein Wert im Jahresabschluss ausgewiesen, der dieser Position zugeordnet werden 
konnte. 
 

 
Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
Kein Wert im Jahresabschluss ausgewiesen, der dieser Position zugeordnet werden 
konnte. 
 
Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen 
Jahresabschluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.  
 
 
 
Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der 
Sitzung eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   

 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14  1-142 

 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 

1-14 30 19/ 

Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
Anfrage durch Fraktion: Die Grünen 

Begleitende/r Prüfer/in bei 1-14: Herr Szabo 

Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 

Sitzungstermin: 03.04.2019 

 

Prüfung des Gesamtabschlusses 2016 

Prüfungsschritt 2 
3 Prüfung der Gesamtfinanzrechnung – Position 29 Erhaltene Dividenden 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Position Gesamtwert der Position bei Prüfungsbeginn (12.03.2019) 

29 Erhaltene Dividenden 1.996.000,00 Euro 

Stichproben: Jahresabschlüsse des Vollkonsolidierungskreises 

 
 

1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Gemeinde hat gemäß § 109 Abs. 1 GemO für den Schluss eines jeden 
Haushaltsjahres einen Gesamtabschluss zu erstellen, wenn zum Ende eines 
Haushaltsjahres mindestens eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem 
beherrschenden oder maßgeblichen Einfluss der Gemeinde steht. Der Gesamtabschluss 
soll unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und 
Ertragslage der Gemeinde vermitteln. Neben dem Jahresabschluss der Stadt 
Ludwigshafen am Rhein sind demnach die Jahresabschlüsse der Sondervermögen, der 
Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (ausgenommen 
Sparkassen), der rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, der Zweckverbände, der 
sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträger mit kaufmännischer 
Rechnungslegung zu konsolidieren. Nach § 109 Abs. 2 GemO besteht der 
Gesamtabschluss aus der Gesamtbilanz, der Gesamtergebnisrechnung, der 
Gesamtfinanzrechnung und dem Gesamtanhang.  
 
 
(2) § 109 Abs. 5 GemO regelt, dass bei Tochterorganisationen unter beherrschendem 
Einfluss der Gemeinde entsprechend §§ 300 bis 309 HGB über Vollkonsolidierung, also 
durch Kapitalkonsolidierung und Schuldenkonsolidierung die Verflechtungen eliminiert 
werden soll.  
Hat die Gemeinde maßgeblichem Einfluss auf die Tochterorganisation wird der Wert nicht 
durch Vollkonsolidierung, sondern mit der At-Equity-Methode gemäß §§ 311 und 312 
HGB ermittelt. Beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung über 50 % 
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angenommen. Maßgeblicher Einfluss wird bei einer Beteiligung zwischen 20% und 50% 
gemäß § 311 Abs. 1 HGB vermutet. Wenn Tochterorganisationen für das Bild der 
tatsächlichen Verhältnisse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde eine 
untergeordnete Bedeutung haben, brauchen diese in den Gesamtabschluss nicht 
konsolidiert werden, müssen aber gemäß § 109 Abs. 6 GemO im Gesamtanhang 
dargestellt werden bzw. deren Wert wird im Jahresabschluss der Stadt unter 
Bilanzposition A 1.3. mit fortgeschriebenen Anschaffungskosten („at cost“) übernommen.  
 

 
 
Die Gesamtfinanzrechnung der Stadt Ludwigshafen und ihrer voll zu konsolidierenden 
Tochterunternehmen umfasst nachfolgende gelistete 13 Einzelaufstellungen: 
 

- Stadt Ludwigshafen am Rhein  
- GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 

Städtebau 
- Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am 

Rhein  
- Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH - Konzern 
- Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 
- LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
- GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-

Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH) 
- LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
- Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
- WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
- Stiftung Ludwigshafener Bürger 
- Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
- Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 

 
(3) Gemäß § 54 Abs. 1 GemHVO sind auf den Gesamtabschluss, soweit seine Eigenart 
keine Abweichungen bedingt oder nicht anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den 
Jahresabschluss der Gemeinde entsprechend anzuwenden. Im vorliegenden Fall sind 
dies die in § 45 Abs. 1, 3 und 4 GemHVO enthaltenen Bestimmungen. Die (Mindest-
)Gliederung der Gesamtfinanzrechnung ist in § 55 Abs. 1 GemHVO vorgegeben. Die 
einheitliche Gliederung ist für den Vergleich mehrerer aufeinander folgender 

Gesamtabschluss der Gemeinde - Konsolidierung gem. § 109 Abs. 5

Beherrschender 
Einfluss auf 

Tochterorganisation 
(>50%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

Vollkonsolidierung

§§ 300 - 309 HGB

Maßgeblicher 
Einfluss auf 

Tochterorganisation
(>20%)

keine untergeordnete 
Bedeutung

At-Equity-Methode 

§§ 311 - 312 HGB

Weder 
beherrschender, 

noch maßgeblicher 
Einfluss oder 

untergeordnete 
Bedeutung

wird im 
Gesamtabschluss 
nicht konsolidiert

Darstellung im 
Gesamtanhang
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Gesamtabschlüsse (intertemporärer Vergleich) sowie verschiedener Gemeinden 
(interkommunaler Vergleich) notwendig.  
 
(4) Auf die Gesamtfinanzrechnung kann gemäß § 56 Abs. 2 GemHVO der Deutsche 

Rechnungslegungs Standard Nr.21 (DRS 21) „Kapitalflussrechnung“ entsprechend 

angewandt werden.  

Da sich die privatwirtschaftlich orientierte Kapitalflussrechnung nach DRS 21 und deren 
Gliederungskonzept im Rahmen der Konsolidierung nicht ohne Weiteres auf die 
Kommunale Doppik übertragen lässt, kann die Gemeinde laut VV Nr. 1 zu § 56 GemHVO 
die Gesamtfinanzrechnung in der aggregierten Form des Abs. 1 erstellen. Hierbei wird es 
als ausreichend betrachtet, wenn die Finanzmittelbestände der Gemeinde und der 
Tochterorganisationen sowie deren Veränderungen im Haushalts(vor)jahr dargestellt 
werden. 
 
Sofern die Gemeinden bei der Aufstellung der Gesamtfinanzrechnung von der 
Anwendung der Kapitalflussrechnung nach DRS 21 Gebrauch machen, ist laut VV Nr. 2 
zu § 56 GemHVO die sogenannte Einheitstheorie zu beachten, wonach die 
Konzerneinheiten (Tochterorganisationen) so in die Gesamtfinanzrechnung 
einzubeziehen sind, als würde es sich um nur ein einziges Unternehmen handeln. In der 
Kapitalflussrechnung nach DRS 21 sind die Zahlungsströme getrennt nach den Cashflows 
aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der 
Finanzierungstätigkeit darzustellen. Hierbei entspricht die Summe der Cashflows aus 
diesen drei Tätigkeitsbereichen der Veränderung des Finanzmittelbestandes in der 
Berichtsperiode, soweit diese nicht auf Wechselkurs-, Konsolidierungskreis- oder 
sonstigen bewertungsbedingten Wertänderungen beruht. 
 
Die Beträge wurden aus den jeweiligen zum 31.12.2016 erstellten Jahresabschlüssen der 
Tochterorganisationen entnommen. Durch entsprechende Formeln bzw. summenbildende 
Formatierungen ergab sich die zum 31.12.2016 erstellte Gesamtfinanzrechnung.  
 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und der Bereich Revision haben gemäß § 112 Abs. 1 
GemO die Aufgabe, den Gesamtabschluss sowie die Anlagen des Gesamtabschlusses zu 
prüfen. Dabei können sie nach §112 Abs. 4 GemO auch von Tochterorganisationen 
notwendige Aufklärungen und Nachweise verlangen. 
Beim Gesamtabschluss ist gemäß § 113 Abs.1 GemO zu prüfen, ob dieser ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung für Gemeinden vermittelt.  
Der Prüfungsumfang des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss 
der Gemeinden beschränkt sich gemäß VV Nr. 2 zu § 112 GemO auf die Prüfung der 
ordnungsgemäßen Konsolidierung. Die Prüfung der Einzelabschlüsse ist bei 
Prüfungsbeginn durch den Bereich Revision bei der Stadt Ludwigshafen, bei den 
Tochterunternehmen bereits durch Dritte (z.Bsp. Wirtschaftsprüfer) erfolgt.  
 
Die Gesamtfinanzrechnung 2016 weist einen Finanzmittelfonds am Ende der Periode im 
Wert von 41.878.759,62 Euro aus. Auf der Position 29 „Erhaltene Dividenden“ ist ein 
Gesamtbetrag in Höhe von 1.996.000,00 Euro ausgewiesen. Dieser setzt sich aus den 
jeweiligen Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen und der Stadt zusammen: 
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Die Gesamtfinanzrechnung ergibt sich aus folgenden Positionen der Stadt und der 
jeweiligen Töchter: 
 
Stadt Ludwigshafen am Rhein  
Kein Wert im Jahresabschluss ausgewiesen, der dieser Position zugeordnet werden 
konnte. 
 
Technische Werke Ludwigshafen Aktiengesellschaft (TWL) - Konzern 

 
 
GAG Ludwigshafen am Rhein Aktiengesellschaft für Wohnungs-, Gewerbe- und 
Städtebau 
Kein Wert im Jahresabschluss ausgewiesen, der dieser Position zugeordnet werden 
konnte. 
 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gemeinnützige GmbH – Konzern 
Kein Wert im Jahresabschluss ausgewiesen, der dieser Position zugeordnet werden 
konnte. 
 
Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) - Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein  
Kein Wert im Jahresabschluss ausgewiesen, der dieser Position zugeordnet werden 
konnte. 
 
LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH  
Kein Wert im Jahresabschluss ausgewiesen, der dieser Position zugeordnet werden 
konnte.  
 
GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (heute: GML - Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk 
Ludwigshafen GmbH) 
Kein Wert im Jahresabschluss ausgewiesen, der dieser Position zugeordnet werden 
konnte. 
 
LUMEDIA Grundbesitz Verwaltungs-GmbH  
Kein Wert im Jahresabschluss ausgewiesen, der dieser Position zugeordnet werden 
konnte. 
 
Service-Wohnanlage Maudach gGmbH 
Kein Wert im Jahresabschluss ausgewiesen, der dieser Position zugeordnet werden 
konnte. 
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WGS Wohnungs-, Gewerbe- und Städtebau Baubetreuungsgesellschaft mbH 
Auskunftsgemäß 2-114 wurde wegen nachrangiger Bedeutung seitens der GAG 
Ludwigshafen am Rhein AG keine Kapitalflussrechnung für die WGS Wohnungs-, 
Gewerbe- und Städtebau mbH erstellt. 
 
Stiftung Ludwigshafener Bürger 
Kein Wert im Jahresabschluss ausgewiesen, der dieser Position zugeordnet werden 
konnte. 
 
Franz- und Käthe Ludowici Stiftung 
Kein Wert im Jahresabschluss ausgewiesen, der dieser Position zugeordnet werden 
konnte. 
 
Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum 
Die Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum erstellt nach Angaben 2-11 weiterhin keinen 
Jahresabschluss, daher ist auf dieser Position kein Betrag ausgewiesen.  
 
 
 
Die einzelnen Jahresabschlüsse der Tochterorganisationen können im Rahmen der 
Sitzung eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
 

• den Ausweis im Gesamtabschluss  
  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 

• die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 

 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   

 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14209  1-14  1-142 

 
 
 
 
Verteiler: 

1-14 11 04 11 

1-14 30 19/ 

Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 

  



152 

 
 

Leerseite 
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Zusammenfassendes Ergebnis 
 

Wir haben den Gesamtabschluss der  

 

Stadt Ludwigshafen am Rhein 

 

für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 

 

einer prüferischen Durchsicht unterzogen. Die Aufstellung des Gesamtabschlusses liegt in 

der Verantwortung der Oberbürgermeisterin und des Stadtkämmerers als gesetzliche 

Vertreter der Stadt. Unsere Aufgabe ist es, eine Bescheinigung zu dem Gesamtabschluss 

auf der Grundlage unserer prüferischen Durchsicht abzugeben. 

 

Bei der Festlegung der prüferischen Handlungen wurden die Kenntnisse über die Tätigkeit 

und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt sowie die Erwartungen über 

mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Handlungen wurden die Wirksamkeit der 

rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsituation sowie Nachweise für die Angaben 

in Buchführung, Inventar und Gesamtjahresabschluss sowie dessen Anlagen 

überwiegend auf der Basis der prüferischen Durchsicht beurteilt. 

 

Eine prüferische Durchsicht ist so zu planen und durchzuführen, dass wir bei kritischer 

Würdigung mit einer gewissen Sicherheit ausschließen können, dass der 

Gesamtjahresabschluss in wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften 

widerspricht. Unsere prüferische Durchsicht beschränkte sich in erster Linie auf 

analytische Beurteilungen und bietet deshalb nicht die durch eine Abschlussprüfung 

erreichbare Sicherheit. 

 

Unsere prüferische Durchsicht hat zu keinen Einwendungen geführt, die es 

rechtfertigen, den Gesamtabschluss sowie dessen Anlagen in der vorliegenden 

Form nicht dem Stadtrat vorzulegen und nicht zu veröffentlichen. 

 

Ludwigshafen am Rhein, den 04. April 2019 

 

  


